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A. Bericht und Ausgangslage 

1. Executive Summary 

 
Mit Landtagsbeschluss Nr. 1057 aus der 50. Sitzung der XVI. Gesetzgebungsperiode vom 16. Dezem-

ber 2014 wurde der Entwurf der Landesregierung zum Landesbudget für das Jahr 2015 genehmigt.  

Auf Basis des vorliegenden Rechnungsabschlusses 2015 können die Ergebnisse eingehalten werden 

und sind folgende Abweichungen festzustellen. 

Ergebnishaushalt 

Das Nettoergebnis konnte gegenüber dem Budget genau eingehalten werden.  

 

Die Mehrerträge gegenüber dem Budget gehen auf unterschiedliche Effekte zurück, die größten Ein-

zelpositionen sind Agien aus Darlehen der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur, die ergeb-

nisneutral und im Sinne der periodengerechten Abgrenzung in voller Höhe den Rücklagen zugeführt 

und nur im Ausmaß des Verbrauches im Jahr 2015 wieder entnommen wurden und zweckgebundene 

Mehrerträge des Bundes. Der Einmaleffekt aus der Überleitung der alten Gebührstellungen ist ge-

sondert dargestellt. Dabei handelt es sich um eine technische Buchung, der die Ausgaben aus den 

Vorjahren gegenüberstehen und die notwendig ist um in das Regime des neuen Haushaltsrechts zu 

wechseln.  

Auf der Aufwandsseite heben sich zwei Effekte auf. Mehraufwänden im Sachaufwand, die wesent-

lichsten Positionen sind Mehraufwände im GB Soziales sowie die Dotierung von Rückstellungen im 

GB Finanzen, stehen Minderaufwände im Transferaufwand gegenüber, wo aufgrund der hohen Aus-

zahlungen aus alten Gebührstellungen das Budget sehr deutlich unterschritten wurde.  

Dieser Effekt sowie die hohen zweckgebundenen Mehrerträge führen auch zu sehr hohen Nettozu-

führungen zu den Rücklagen iHv. EUR 290,1 Mio., die zusammen mit der Überleitung der alten Ge-

bührstellungen die mit EUR 491,3 Mio. hohe Nettozuweisung zu den Haushaltsrücklagen erklärt. 

Diese Rücklagen werden bei Entnahme die Budgets der kommenden Jahre in Hinblick auf den Maas-

trichtsaldo belasten und den Schuldenstand erhöhen.  

Ergebnishaushalt Ergebnisbudget Ergebnisrechnung Abweichung

Erträge 4.694.350.500,00 4.900.327.449,54 205.976.949,54

Aufwendungen 4.738.986.400,00 4.760.855.711,14 21.869.311,14

(1) Saldo Erträge / Aufwendungen -44.635.900,00 139.471.738,40 184.107.638,40

Ao. Techn. Effekt aus der Auflösung von Gebührstellungen 249.774.000,00 366.888.589,42 117.114.589,42

Ao. Techn.Effekt aus der Auflösung von Gebührstellungen 

(Dotierung Rückstellungen)

44.853.225,20 44.853.225,20

(2) Saldo technischer Effekt 249.774.000,00 322.035.364,22 72.261.364,22

(3) Summe (1) + (2) 205.138.100,00 461.507.102,62 256.369.002,62

Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen 3.024.600,00 -290.086.348,83 -293.110.948,83

Ao. Techn.Effekt aus der Auflösung von Gebührstellungen 

(Zuweisungen an Haushaltsrücklagen)

-237.984.900,00 -201.242.953,79 36.741.946,21

(4)  (-) Zuweisung an  / (+) Entnahme von Haushaltsrücklagen -234.960.300,00 -491.329.302,62 -256.369.002,62

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen -29.822.200,00 -29.822.200,00 0,00
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Der Spielraum im Jahr 2015, der durch die Systemumstellung gewonnen wurde, wurde genutzt um 

Rückstellungen und Rücklagen, insbesondere für die Belastungen aus der der Höhe nach noch unge-

wissen Inanspruchnahme aus dem HETA-Schuldenschnitt und die Schweizer Franken Wechselkursdif-

ferenzen zu bilden sowie Vorsorgen für Katastrophenschäden zu treffen.  

 (Nähere Details dazu siehe Punkt 4.6, Seite20 ff) 

 

Finanzierungshaushalt 

Der Nettofinanzierungsbedarf konnte gegenüber dem Budget genau gehalten werden1.  

 

Die Mehreinzahlungen setzen sich weitgehend analog zum Ergebnishaushalt zusammen, wobei die 

Einzahlungen aus Vorjahren zu berücksichtigen sind, die teilweise durch Mindereinzahlungen aus 

dem Jahr 2015 kompensiert werden.  

Der Einmaleffekt aus der Überleitung der Gebührstellungen fällt mit EUR 393,6 Mio. gegenüber dem 

Ergebnishaushalt um EUR 26,7 Mio. höher aus. Dieser Betrag hat ein Bestandskonto betroffen und 

war daher im Ergebnishaushalt nicht zu berücksichtigen. 

Auszahlungsseitig ist der wichtigste Effekt, dass EUR 397,8 Mio. an Verpflichtungen aus Gebührstel-

lungen aus Vorjahren ausgezahlt wurden. Dem steht eine deutliche Unterschreitung der für das Jahr 

2015 geplanten Auszahlungen gegenüber, die in Summe rd. EUR 216,5 Mio. beträgt.  

Neben den geplanten Darlehensaufnahmen wurden zusätzliche, bereits in Vorjahren genehmigte 

Mittel in Höhe von EUR 147,9 Mio. aufgenommen. Der oben beschriebene Einmaleffekt aus der 

Überleitung der Gebührstellungen hat die Möglichkeit eröffnet  nicht budgetierte Tilgungen vorzu-

nehmen.  Zum 31.12.2014 bestandene Barvorlagen und Kontokorrentkredite (Kassenstärker) wurden 

um EUR 180,6 Mio. gesenkt und der Stand an Inneren Anleihen zum 31.12.2015 um EUR 49,3 Mio. 

auf EUR 28,8 Mio. reduziert.  

                                                           
1 Im Jahr 2015 hat sich eine Änderung der schematischen Darstellung des Budgets hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit 

ergeben (Siehe dazu Punkt 4.2. und Abschnitt E.). 

Finanzierungshaushalt Voranschlag Rechnungsabschluss
davon Ein- bzw. 

Auszahlungen aus 

Vorjahren

Abweichung

Allgemeine Gebarung

Einzahlungen 4.977.135.500,00 5.244.551.819,81 158.893.578,67 267.416.319,81

Auszahlungen 5.226.677.100,00 5.407.990.548,23 397.829.166,57 181.313.448,23

(1) Saldo Allgemeine Gebarung -249.541.600,00 -163.438.728,42 86.102.871,58

Ao. Techn. Effekt aus der Auflösung von Gebührstellungen 249.774.000,00 393.628.439,47 143.854.439,47

Ao. Tilgungen aus dem ao. Techn Effekt 229.957.311,05 229.957.311,05

(2) Saldo Technischer Effekt 249.774.000,00 163.671.128,42 -86.102.871,58

(3) Nettofinanzierungssaldo Allgemeine Gebarung [= Summe 

(1) + (2)]
232.400,00 232.400,00 0,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen 362.752.200,00 510.640.000,00 147.887.800,00

Auszahlungen 125.000.000,00 354.957.011,05 229.957.011,05

(4) Finanzierungssaldo 237.752.200,00 155.682.988,95 -82.069.211,05

(5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung [= Summe 

(3) + (4) ]
237.984.600,00 155.915.388,95 -82.069.211,05

(6) Nettofinanzierungssaldo Finanzgebarung [= Summe (4) - 

(5)]
-232.400,00 -232.400,00 0,00

Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 0,00 0,00 0,00



 

9 
 

Maastricht-Rechnung 

Der positive Maastricht-Saldo („Finanzierungssaldo laut ESVG – Land“) wurde gegenüber dem Voran-

schlag unterschritten, liegt aber trotz Nichtberücksichtigung des ao. technischen Effektes aus der 

Auflösung der Gebührstellungen deutlich besser als die Vorgaben gemäß Österreichischem Stabili-

tätspakt 2012.  

 

Der Finanzierungssaldo lt. ESVG-Land beträgt inkl. der außerbudgetären Einheiten rd. EUR 95,2 Mio. 

Zu berücksichtigen ist, dass die Auszahlungen aus Gebührstellungen iHv. rd. EUR 397,8 Mio. nicht 

maastricht-wirksam verrechnet werden, da diese bereits die Maastrichtergebnisse der Vorjahre be-

lastet haben. Die buchmäßig notwendigen Auflösungen der ehemaligen Gebührstellungen aufgrund 

deren daher aus dem Haushaltsquerschnitt gem. VRV herausgerechnet (siehe dazu Erläuterung unter 

Pkt. A 5.3.). 

Die maximale Defizitquote gemäß Artikel 3 (2) des Österreichischen Stabilitätspaktes 2012 von EUR 

3,1 Mio. wird um rd. EUR 98,2 Mio. unterschritten.  

 

Schuldenstand 

Der Schuldenstand am Jahresende beträgt inklusive der außerbudgetären Einheiten 

EUR 4.040,0 Mio. Der Stand der tatsächlich zum 31.12.2015 aufgenommenen Fremdmittel beträgt 

EUR 3.074,4 Mio. Daraus resultiert eine Differenz zum Planwert nach Vorliegen des Rechnungsab-

schlusses 2014 von EUR - 32,9 Mio. (s. Darstellung Punkt A.5.2) 

  

Maastricht-Rechnung Voranschlag Rechnungsabschluss Abweichung
Saldo VRV-Rechnungsquerschnitt für Länder 113.807.400,00 410.583.005,55

Ao. Techn. Effekt aus der Auflösung von Gebührstellungen*) -366.888.589,42

Agien/Disagien 8.061.357,88

Salden außerbudgetärer Einheiten -286.228,00 43.401.000,00

Finanzierungssaldo laut ESVG - Land 113.521.172,00 95.156.774,01 -18.289.693,89

*) Beim Voranschlag wurde davon ausgegangen, dass die Einnahmenposition von Statistik Austria anerkannt wird. 

Schuldenstand RA 2014

Budget 2015

(LTB Nr. 1057 

v. 16.12.2014)

Budget 2015

(nach Anpassung 

auf RA 2014)

RA 2015

Aufgenommene Darlehen Land 2.869.345.032          3.032.352.332          3.107.329.932          3.074.377.532          

     davon Kassenstärker 220.626.400             94.848.400               220.626.400             40.018.900               

außerbudgetäre Einheiten 457.480.000             493.586.107             493.586.107             465.670.232             

KAGes/KIG 500.000.000             500.000.000             500.000.000             500.000.000             

Stand der Schulden am Jahresende

(exkl. Liquiditätsreserve; inkl. außerbudgetäre Einheiten)
3.826.825.032         4.025.938.439         4.100.916.039         4.040.047.764         

Genehmigte, noch nicht aufgenommene Darlehen 841.450.735             679.983.640             603.465.835             406.228.524             
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2. Einleitung 

Mit dem vorliegenden Rechnungsabschluss 2015 vollzieht sich endgültig der Systemwechsel vom 

bisherigen kameralen auf ein für öffentliche Verwaltung adaptiertes doppisches 3-Komponenten-

System. 

Der bisherige kamerale Haushalt war als „Gebührenhaushalt“ zu führen, weshalb sich sämtliche ver-

anschlagten Beträge eines Haushaltsjahres unabhängig davon, ob es in diesem Jahr zu einem tatsäch-

lichen Geldfluss gekommen ist oder nicht, auch auf den Gebarungsabgang und die Neuverschuldung 

ausgewirkt haben. Die bisherigen Rechnungsergebnisse „Gebarungsabgang“ und „Nettoneuverschul-

dung“ werden durch die Begriffe „Nettoergebnis“ und „Nettofinanzierungssaldo“ ersetzt. 

Dagegen entspricht im neuen System der Nettofinanzierungsbedarf der Differenz zwischen den tat-

sächlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzierungshaushalt und ist damit niedriger als bisher, da 

nicht finanzierungswirksame Erträge oder Aufwendungen in diese Berechnung nicht mit einzubezie-

hen sind. Das Nettoergebnis ist der Saldo der Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung. 

Die neue Gliederung des Rechnungsabschlusses wird im nachfolgenden Punkt A.3 „Gliederung und 

Struktur des Rechnungsabschlusses“ erläutert. 

Besondere Herausforderungen waren durch die Neuerungen der VRV, der unterjährigen Änderung 

der Geschäftsein- und –verteilung und der Überführung der aus den vorangegangenen Rechnungsab-

schlüssen nicht verbrauchten Restmittel in die neue Systematik gegeben (näheres hierzu unter Punkt 

A.4. „Die wichtigsten Änderungen zum Budget 2015“). 

Unter Punkt 5 „Gesamtrechnungsabschluss“ finden sich die Rechnungsergebnisse aus Finanzierungs- 

und Ergebnishaushalt sowie die Entwicklung des Schuldenstandes und das Maastricht-Ergebnis. 

Der Abschnitt B „Tabellenteil“ beinhaltet die Rechnungsergebnisse und Voranschlagsvergleichsrech-

nungen der Bereichs- und Globalbudgets. Die Anlagen gemäß Voranschlags- und Rechnungsab-

schlussverordnung sind im Abschnitt C dargestellt. Die Wirtschaftspläne der drei wirtschaftlichen 

Unternehmungen des Landes sind in neuer Form und Gliederung im Abschnitt D zu finden. Der Ab-

schnitt E „Übersichten“ besteht aus den im Abbildungsverzeichnis aufgelisteten Tabellen und Grafi-

ken  

Mit Landtagsbeschluss Nr. 44 vom 20.10.2015 wurde der erste Bericht der Steiermärkischen Landes-

regierung über den Budgetvollzug per 30.06.2015 zur Kenntnis genommen. Erstmals hat die Landes-

regierung auch den Entwurf für den Landesrechnungsabschluss gemäß Artikel 41(8) L-VG für das 

abgelaufene Finanzjahr zur Stellungnahme an den Landesrechnungshof zu übermitteln. Der Landes-

rechnungshof hat der Landesregierung binnen sechs Wochen ab Einlangen des Entwurfs des Landes-

rechnungsabschlusses eine Stellungnahme darüber abzugeben, ob dieser im Einklang mit dem Lan-

desbudget sowie den dazu vom Landtag im Beschluss zum Landesbudget erteilten Ermächtigungen 

und sonstigen budgetwirksamen Beschlüssen des Landtages erstellt worden ist (Artikel 57a L-VG). 
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3. Gliederung und Struktur des Rechnungsabschlusses 

 
Der Rechnungsabschluss 2015 liegt in 3 Bänden vor. 

 
 

 

3.1.  Allgemeine Hinweise  
 
Bisher waren in der Haushaltsrechnung die gesamten innerhalb des Finanzjahres angefallenen voran-

schlagswirksamen Einnahmen und Ausgaben nachzuweisen, die Gliederung erfolgte in: 

 die anfänglichen Zahlungsrückstände (Einnahmen- und Ausgabenreste); 

 die Summe der vorgeschriebenen Beträge (Soll); 

 die Summe aus anfänglichen Zahlungsrückstände und Soll; 

 die Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist); 

 die schließlichen Zahlungsrückstände (Einnahmen- und Ausgabenreste) am Ende des Finanz-
jahres; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechnungsabschluss 
Steiermark 
2015 

Band I 

Rechnungsabschluss 
Steiermark 
2015 

Band II 

Teilhefte 

Rechnungsabschluss 
Steiermark 
2015 

Band III 
Erläuterungen 

Band I umfasst neben dem administrativen und dem Maastricht-

Ergebnis für den Gesamthaushalt die Darstellung der Abschluss-

rechnungen (Ergebnis- und Finanzierungsrechnung; Voranschlags-

vergleichsrechnungen für den Finanzierungs- und Ergebnishaus-

halt) auf Bereichs- und Globalbudgetebene sowie die relevanten 

Thematiken des Budgetvollzuges. 

 
 
 
 

Band II „Teilhefte“ umfasst die Darstellung der Abschlussrechnun-

gen (Ergebnis- und Finanzierungsrechnung; Voranschlagsver-

gleichsrechnungen für den Finanzierungs- und Ergebnishaushalt) 

auf Detailbudgetebene. 

 

 
 
 
 
 
 

Band III „Erläuterungen“ enthält die Abweichungsbegründungen 

zu den Abschlussrechnungen. Als Grundlage für die Erläuterungen 

wurde der modifizierte Controllingbericht herangezogen. Im We-

sentlichen handelt es sich um die gleiche Erläuterungslogik wie 

bisher, jedoch nicht auf Voranschlagstellenebene sondern auf 

MVAG-(Mittelverwendungs/-aufbringungsgruppe) Ebene. Als 

Richtwert für die Erläuterungen wurde ein Abweichungsbetrag 

von rd. EUR 1,0 Mio. bzw. 10 % der MVAG-Gruppe herangezogen. 
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 den bei der Voranschlagsstelle veranschlagten Betrag einschließlich Änderungen durch Nach-
tragsvoranschläge; 

 den Unterschied zwischen der Summe der vorgeschriebenen Beträge und dem veranschlag-
ten Betrag. 
 

Die neue Gliederung orientiert sich nach dem mit Landtagsbeschluss Nr. 1057 vom 16.12.2014 ge-

nehmigten Budget für das Jahr 2015.  

Mit dem vorliegenden Rechnungsabschluss 2015 wird die Budgetstruktur im Sinne der Haushaltsre-

form durch die Ebenen Gesamt-, Bereichs-, Global- und Detailrechnung bestimmt. 

 
 
Die Bereichsrechnungen umfassen alle Aufgaben des gemäß Geschäftsein- und –verteilung jeweils 

zuständigen haushaltsleitenden Organes.  

Jede in einen Bereich fallende Aufgabe wird in einer Globalrechnung dargestellt. Eine Globalrech-

nung entspricht daher einem sachlich zusammengehörenden Verwaltungsbereich, in dem Mittel-

verwendungen und Mittelaufbringungen für ein gleichgerichtetes Leistungsspektrum zusammenge-

fasst sind. Die Anzahl der Globalrechnungen entspricht den Aufgaben, die den einzelnen Bereichen 

zugeordnet sind. 

Jeder Globalrechnung ist zumindest eine Detailrechnung 1. Ebene zugeordnet. Die Darstellung der 

Detailrechnungen 1. Ebene erfolgt in den Teilheften (Rechnungsabschluss, Band II) zu den Bereichen. 

Diese Teilhefte sind nicht von der Beschlussfassung durch den Landtag Steiermark umfasst; sie die-

nen aber der zusätzlichen Information.  

Daneben werden die Budgetwerte (Budget 2015) in der Voranschlagsvergleichsrechnung (Abwei-

chung) den Werten des Rechnungsabschlusses (RAB 2015) gegenübergestellt. 
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3.2. Gliederung des Rechnungsabschlusses 
 
Für den Landeshaushalt sind ein Ergebnishaushalt, ein Finanzierungshaushalt und ein Vermögens-

haushalt zu führen. Der vorliegende Rechnungsabschluss ist in die Ergebnisrechnung und in die Fi-

nanzierungsrechnung (jeweils mit Voranschlagsvergleichsrechnung) gegliedert. 

 
 
 

 
 
 

Ergebnishaushalt  

Im Ergebnishaushalt sind Erträge und Aufwendungen periodengerecht abzugrenzen. Der Ergebnis-

haushalt setzt sich aus dem Ergebnisbudget und der Ergebnisrechnung zusammen.  

Finanzierungshaushalt  

Im Finanzierungshaushalt sind Ein- und Auszahlungen zu erfassen. Der Finanzierungshaushalt setzt 

sich aus dem Finanzierungsbudget und der Finanzierungsrechnung zusammen. 

Vermögenshaushalt  

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert und ist somit als Vermögensrechnung zu führen. Er 

verzeichnet Bestände und laufende Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des Netto-

vermögens. Die Eröffnungsbilanz wird erstmals zum Stichtag 1.1.2016 erstellt werden. Es ist geplant, 

diese dem Landtag Steiermark im Herbst 2016 zur Beschlussfassung vorzulegen. Die erste Vermö-

gensrechnung wird mit dem Rechnungsabschluss 2016 erstellt werden. Die in der VRV vorgesehenen 

Anlagen 1c „Vermögenshaushalt“ und 1d „Nettovermögensveränderungsrechnung“ sind daher nicht 

Bestandteil der vorliegenden Abschlussrechnung für das Jahr 2015.  

Voranschlagsvergleichsrechnung  

Die Voranschlagsvergleichsrechnungen für den Gesamthaushalt entsprechen der Summe der Voran-

schlagsvergleichsrechnungen für die Bereiche. 

In der Voranschlagsvergleichsrechnung für die Ergebnisrechnung ist gem. VRV 2015 Folgendes aus-

zuweisen: 

 die Voranschlagswerte des Ergebnisvoranschlags einschließlich der Änderungen durch Nach-

tragsvoranschläge, 

 die tatsächlichen Aufwendungen und Erträge, 

 die Unterschiede zwischen den Ergebnisvoranschlagswerten und den tatsächlichen Aufwen-

dungen und Erträgen. 

Wesentliche Abweichungen sind zu begründen. 

Ergebnisrechnung 
(Gewinn- und Verlustrechnung) 

 
mit Voranschlagsvergleichsrechnung 

Finanzierungsrechnung 
(Geldflussrechnung) 

 
mit Voranschlagsvergleichsrechnung 
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In der Voranschlagsvergleichsrechnung für die Finanzierungsrechnung ist gem. VRV 2015 Folgendes 

auszuweisen: 

 die Voranschlagswerte des Finanzierungsvoranschlags einschließlich der Änderungen durch 

Nachtragsvoranschläge, 

 die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen, 

 die Unterschiede zwischen den Finanzierungsvoranschlagswerten und den tatsächlichen Ein- 

und Auszahlungen. 

Wesentliche Abweichungen sind zu begründen. 

Die Voranschlagsvergleichsrechnung ergibt sich in der Spalte „Abweichungen“ aus den Spalten 

„Budget 2015“ und „RA 2015“. 

Die Verrechnung erfolgt wie gewohnt auf Konten, mit der VRV 2015 wurden in den Anlagen 2 „Funk-

tionelle Gliederung – Ansatzverzeichnis“ und 3a „Kontenplan und Kontenzuordnungen“ Änderungen 

vollzogen. Ein vollständiger Kontenplan ist unter dem Link 

https://www.bmf.gv.at/budget/finanzbeziehungen-zu-laendern-und-gemeinden/neuevoranschlags-

und-rechnungsabschlussverordnung.html  

abrufbar. 

Die Zuordnung der Konten zu den Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen erfolgte gemäß 

der untenstehenden Tabelle: 

 

 

 

  

Zugeordnete Konten ausgeschlossen

800-809,8149,810-818,8190-8192,8194,8195-8199,8202,824-825,826-

828,8294,8297,830-839,840-849,890-893,8292,

8193-8194,850-859,860,865,861-862,863,867-868,880-881,883-889

8200-8201,8205,821-823,8291,8293,8295-8296,8298-8299,

50-55,563,564-565,566,567,569,57,580-590,591,

4,560-561,60,61,62-64,656,67,680-685,687-688,690,692-693,695,697-

698,701-705,707,7100-7292,7295-7298,7299,99
7293-7294

686,696,73,756,740-755,757,790,7600-7607,7608-7609,761-779,780-789,

650-655,657-659,691,694,699,706,

8940,7294Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Ergebnisbudget

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Erträge aus Transfers

Finanzerträge

Summe Aufwendungen

Nettoergebnis

Summe Erträge

Personalaufwand

Sachaufwand (ohne Transfers)

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)

Finanzaufwand

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

https://www.bmf.gv.at/budget/finanzbeziehungen-zu-laendern-und-gemeinden/neuevoranschlags-und-rechnungsabschlussverordnung.html
https://www.bmf.gv.at/budget/finanzbeziehungen-zu-laendern-und-gemeinden/neuevoranschlags-und-rechnungsabschlussverordnung.html
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800-809,810-818,8202,824-825,826-828,8294,8297,830-839,840-849

850-854,860-863,870,871,872,880-881,883-884,889

8200-8201,8205,821-823,8291,8293,8295-8296,8298-8299

50-55,563-565,566,567,569,57,580-590,

4,560-561,60-64,656,67,692-693,701-705,707,7100-7292,7295-7298,99 7293-7294,7299,

730-734,740-743,750-753,7600-7607,761-769,780-784,790,

650-655,657-659,691,706

00,0100,0105,0199,020-040,045-046,050-063,042,068-069,080-082,07,

16,240-243,2440-2445,2446-2451,2454-2457,2452,2464,2460-2463,2465-

2467,2468-2473,2490,250-253,2547,2565,2550-

2552,2541,2547,2553,2556,256-257,2590,27-28

855-589,865,867-868,885-888

00,0100,0105,0199,020-040,042,045-046,050-063,068-069,07,080-082

16,240-243,2440-2446,2447-2451,2452,2454-2457,2460-2463,2464,2465-

2467,2468-2473,2490,250-253,2541,2547,2550-2552,2553,2556,256-

257,2590,27-28,

735-739,745-748,755-757,770-779,785-789

340-343,350-353,3440,3453,3540,3447,3547,3450-3452,3454-3456,346-

349,3550-3559,356-359,

-

321-323

083-089,328

340-343,3440,3447,3450-3452,3453,3454-3456,346-349,350-

353,3540,3547,355-359,3705

-

321-323

083-089,328

Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen 

Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden

Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingeganenen 

Geldverbindlichkeiten

Auszahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

Auszahlungen aus Kapitaltransfers

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden    1)

Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbinlichkeiten

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung

Finanzierungsbudget

Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT

Summe Einzahlungen operative Gebarung

Summe Auszahlungen operative Gebarung

Auszahlungen aus dem Personalaufwand

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

Auszahlungen aus Finanzaufwand

Einzahlungen aus Finanzerträgen

Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Salto (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivaten 

Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT

Summe Einzahlungen investive Gebarung

Summe Auszahlungen investive Gebarung

Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung

Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten 

Vorschüssen

Einzahlungen aus Kapitaltransfers

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
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4. Die wichtigsten Änderungen zum Budget 2015 

 
Dieser Abschnitt soll einen Überblick über die wichtigsten Anpassungen im Budgetvollzug geben. 

Aufgrund der Landtagswahl erfolgte eine Änderung der Aufteilung der Bereichs- und Globalbudgets 

und war der Übergang von der VRV 1997 auf die VRV 2015 zu vollziehen. Abweichungen zum Bud-

getvollzug werden nachstehend erläutert. Ein Kapitel ist der Auflösung von genehmigten, noch nicht 

verbrauchten Mitteln per 31.12.2015 zum Zweck der Überführung in die neue Haushaltsrechtssyste-

matik gewidmet. Es kommt diesem buchmäßig notwendigen Vorgang deshalb eine besondere Be-

deutung zu, da sich diese Auflösungen in den Rechnungen ergebnisverbessernd auswirken. 

Beschlüsse des Landtages hinsichtlich der Vollziehung des Landesbudgets 2015 wurden aufgrund der 

Änderung der Budgetstruktur und der für die Budgetierung 2016 vorgezogenen Mittelverwendungen 

gefasst. Außerdem wurde mit Landtagsbeschluss Nr. 44 erstmalig der Bericht der Steiermärkischen 

Landesregierung über den Budgetvollzug per 30.06.2015 zur Kenntnis genommen. 

 

4.1. Änderungen der Geschäftsein- und -verteilung  
 
In der Landtagssitzung am 22.11.2011 wurde die L-VG Novelle zur Abschaffung des Proporzsystems 

beschlossen. Diese Novelle führte unter anderem auch zu dem Ergebnis, dass die Landesregierung 

mit der Landtagswahl 2015  von vormals neun auf acht Mitglieder verkleinert wurde. Der Landtag 

Steiermark hat sich mit Beschluss vom 12. März 2015 vor Ablauf der Gesetzgebungsperiode aufgelöst 

und wurde daher die Neuwahl mit 31.5.2015 ausgeschrieben. Die bis dahin gültige Zuordnung der 

Budgets ist im Abschnitt E „Übersichten“ dokumentiert. 

Mit Regierungssitzungsbeschluss vom 18.6.2015, GZ: LAD-53589/2014-23 wurde aufgrund der Land-

tagswahl die Änderung der Geschäftsverteilung der Mitglieder der Steiermärkischen Landesregierung 

genehmigt. Im Zuge der Neuaufteilung der Zuständigkeiten der Mitglieder der Steiermärkischen Lan-

desregierung nach deren Wahl durch den Landtag Steiermark am 16. Juni 2015 ergaben sich auch 

Änderungen der Geschäftseinteilung des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung. Betroffen 

waren die Geschäftsbereiche der Landesamtsdirektion, der Abteilung Finanzen, der Abteilung Bil-

dung und Gesellschaft, der Abteilung Landes- und Gemeindeentwicklung, der Abteilung Wissenschaft 

und Gesundheit, der Abteilung Soziales, der Abteilung Wirtschaft, Tourismus, Sport, der Abteilung 

Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit und der Abteilung Verkehr und Landeshochbau. 

Die dadurch eingetretenen Veränderungen erforderten eine Anpassung der davor geltenden Struktur 

des Landesbudgets. Der Landtag hat mit Beschluss Nr. 8 am 7.7.2015 die angepasste Budgetstruktur 

des Landesbudgets 2015 genehmigt und die Steiermärkische Landesregierung ermächtigt, den Bud-

getvollzug im Rahmen des Landesbudgets 2015 auf Basis der angepassten Budgetstruktur bis zur 

Höhe der nach dem im Jahr 2015 bisher erfolgten Vollzug des Budgets 2015 laut Buchführungssystem 

verbliebenen Kreditmittel fortzuführen. 

Die damit neu geltende Budgetgliederung auf Bereichs- und Globalbudgetebene ist in Abschnitt E 

„Übersichten“ dargestellt. 
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Am 15. Oktober 2015 wurden weitere Änderungen der Geschäftsein- und -verteilung des Amtes der 

Steiermärkischen Landesregierung beschlossen. Eine Abänderung der davon betroffenen Globalbud-

gets wurde im Landtag vor Ablauf des Jahres nicht genehmigt, die Budgetstruktur daher erst mit 

1.1.2016 angepasst.  

Am 24. Mai 2016 wurde Anton Lang im Landtag Steiermark als Nachfolger von Landesrat Mag. Jörg 

Leichtfried, der als Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie in die Bundesregierung 

wechselte, als Landesrat für Sport, Umwelt und Raumordnung, Energie und Umweltkontrolle, Ver-

kehr und Hochbau angelobt. Im vorliegenden Rechnungsabschluss 2015 des Landes Steiermark wird 

noch der Bereich Landesrat Mag. Jörg Leichtfried (samt Global- und Detailebene) geführt. 

 

4.2. Übergang VRV 1997 und VRV 2015 
 
Die Landesfinanzreferentenkonferenz bekannte sich mit Beschluss vom 11. Oktober 2013 in Wien 

zum Grundsatz der möglichst getreuen, vollständigen und einheitlichen Darstellung der finanziellen 

Lage (Liquiditäts-, Ressourcen- und Vermögenssicht) und beauftragte die beamteten Landesfinanzre-

ferenten unter der Federführung von Niederösterreich zur Ausarbeitung eines Vorschlags für ein 

integriertes Verbund-Rechnungswesen (3-Komponenten-System) unter Einbindung des Österreichi-

schen Städtebundes und des Österreichischen Gemeindebundes. 

 

Mit Landtagsbeschluss Nr. 80 wurde daraufhin am 15.12.2015 eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-

VG zwischen den Ländern über gemeinsame Grundsätze der Haushaltsführung genehmigt. Die Vor-

anschlags- und Rechnungsabschlussverordnung des Bundesministers für Finanzen trat mit 20. Okto-

ber 2015 in Kraft. 

 

Aufgrund von mit der VRV 2015 erfolgten neuen Kontenzuordnungen waren in Bezug auf die Mittel-

verwendungs- und -aufbringungsgruppen Anpassungen notwendig, zudem wurde der Übersichtlich-

keit halber bei der Budgetgliederung auf die Unterscheidung zwischen externer und interner Finan-

zierungstätigkeit verzichtet. Ehemals nicht finanzierungswirksame Konten werden nunmehr dem 

Finanzierungshaushalt zugerechnet woraus sich in der Finanzierungsrechnung gegenüber der Veran-

schlagung eine Verschlechterung in Höhe von EUR 300,-- ergibt.  

 

Die wesentlichsten Änderungen und Verschiebungen sind tabellarisch im Abschnitt E. „Übersichten“ 

dargestellt.  
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4.3. Nicht veranschlagte Mittelverwendungen 
 
Im Haushaltsjahr 2015 wurden die nachfolgenden unabdingbaren und nicht budgetierten Auszahlun-

gen getätigt: 

4.3.1. Abrechnung Sozialhilfeverbände 
 

Von der Abteilung 11 – Soziales, Arbeit und Integration und der Abteilung 8 – Gesundheit, 

Pflege und Wissenschaft wurden die Endabrechnungen 2015 für die Sozialhilfeverbände vorge-

legt. Daraus ergab sich für die Bereiche Sozial-, Behinderten- und Jugendhilfe ein Nettomehr-

aufwand von EUR 54,1 Mio. der im Rahmen des Gesamthaushaltes 2015 abzudecken war. 

 

4.3.2. Grundversorgung 
 

Mit Regierungssitzungsbeschluss vom 10.9.2015, GZ: ABT11-265134/2015-1 wurde aufgrund 

der steigenden Anzahl an AsylwerberInnen die vorläufige Bedeckung einer Mittelverwen-

dungsüberschreitung in Höhe von EUR 23,2 Mio. beschlossen, da die im Landesvoranschlag 

2015 vorgesehenen Mitteln nicht ausreichten.  

Ohne Ersatzbedeckung für die genannte Mittelverwendungsüberschreitung konnten die in die-

sen Bereich fallenden Kosten für Leistungen wie Betreuung, Unterbringung, Krankenversiche-

rung, Verpflegung usw. nicht mehr aus dem laufenden Budget bezahlt werden. Damit war die 

Grundversorgung der AsylwerberInnen nicht gesichert und es war gemäß Art. 19a Abs. 4 Z 2 L-

VG iVm. § 45 Abs. 2 StLHG Gefahr im Verzug gegeben. Die Bedeckung in Höhe von EUR 23,2 

Mio. erfolgte durch Heranziehung vorhandener Rücklagen im Bereich Finanzen und wird mit 

dem vorliegenden Rechnungsabschluss rückgeführt. 

 

4.3.3. Personalkosten 
 

Zur Bedeckung der für in der Abrechnungsperiode 12/2015 notwendigen Mittel für Gehälter, 

Pensionen und gesetzliche Reisekosten wurden seitens der Abteilung 5 im November 2015 be-

nötigte Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 18,1 Mio. bekannt gegeben. Davon wurde ein Be-

trag von EUR 4,7 Mio. aus in der Abteilung 5 vorhandenen Rücklagen bedeckt. Die Bedeckung 

der restlichen Verpflichtungen in Höhe von EUR 13,4 Mio. erfolgte bis zur Erstellung des Rech-

nungsabschlusses 2015 zwischenzeitlich aus in der Abteilung 4 vorhandenen Rücklagen und 

wird nun ebenfalls wieder rückgeführt. Da es sich bei diesen Auszahlungen um gesetzliche 

Verpflichtungen handelt, waren diese Mehrauszahlungen zu tätigen und werden mit dem 

Rechnungsabschluss die notwendigen Genehmigungen durch den Landtag eingeholt.  
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4.3.4. Bedeckungen aus Rücklagen im Bereich Finanzen 
 

Zusätzlich erfolgten mittels Regierungssitzungsbeschlüssen die nachfolgenden Bedeckungen 

aus vorhandenen Rücklagen im Bereich Finanzen: 

 
 

 

 

Formal werden diese erfolgten Umschichtungsmaßnahmen, die gem. § 44 Abs. 4 StLGH der 

Beschlussfassung durch den Landtag vorbehalten sind, mit dem Beschluss zum Rechnungsab-

schluss durch den Landtag genehmigt. 

 

4.3.5. Mehrauszahlungen 
 

Zur Finanzierung von nicht beeinflussbaren Mehrauszahlungen 2015 war es im Zuge der 

Budgetierung 2016 notwendig, die Erhöhung der beschlossenen Finanzrahmen in den be-

troffenen Bereichen LH Hermann Schützenhöfer mit EUR 11,3 Mio. , LR Mag. Jörg Leichtfried 

mit EUR 18,0 Mio., LR Mag. Christopher Drexler mit EUR 15,36 Mio. und LRin Mag.a Doris Kam-

pus mit EUR 9,4 Mio. zu genehmigen (Landtagsbeschluss Nr. 74 vom 15.12.2015).  

Diese Mittel wurden vorläufig aus der im Finanzbereich bestehenden Rücklage aus Forde-

rungsveräußerungen bedeckt, wobei die endgültige Bedeckung im Zuge der Erstellung des 

Rechnungsabschlusses 2015 zu erfolgen hatte. Die Mittel in Gesamthöhe von EUR 54,1 Mio. 

werden mit dem vorliegenden Rechnungsabschluss in die Allgemeine Rücklage rückgeführt. 

 

Aufgrund dieser nicht beinflussbaren Mehrauszahlungen sowie der nach der Landtagswahl er-

folgten Änderung der Geschäftsverteilung der Mitglieder der Steiermärkischen Landesregie-

rung war es notwendig, den Landesfinanzrahmen 2015 anzupassen. Die Änderung des Finanz-

rahmens wurde dem Landtag mit dem Landesbudget 2016 zur Kenntnis gebracht und ist im 

Abschnitt E „Übersichten“ tabellarisch dargestellt. 

Geschäftszahl RSB vom Budget Betreff Auszahlung

ABT09-91284/2015-7 23.04.2015 DB Volkskultur Förderungsmaßnahmen nach dem 

„Kultur– und Kunstförderungsgesetz 

2005“

70.000,00

ABT09-2039/2014-16 23.04.2015 DB Volkskultur Stiftung Österreichisches 

Freilichtmuseum Stübing

1.028.371,00

LADKS-242348/2015-1 30.04.2015 DB Landesamtsdirektion Soforthilfe für Nepal 150.000,00

ABT09-4224/2015-12 11.06.2015 DB Volkskultur Volkskultur Steiermark GmbH 100.000,00

LADKS-257058/2015-7 06.08.2015 DB Landesamtsdirektion 

Katastrophenschutz

Unwetterereignis/Hangrutschungen in 

den Markt-/Gemeinden Pölstal und 

Pusterwald

226.400,00

ABT14-364/2015-53 06.08.2015 DB Wasserwirtschaft, 

Ressourcen und 

Nachhaltigkeit

Hochwasser in den Bezirken Murau, 

Murtal und Liezen

213.667,00

ABT12-51113/2014-19 17.09.2015 DB Wirtschaft Winterbauoffensive 1.250.000,00

ABT12-51119/2014-68 01.10.2015 DB Wirtschaft Magna Steyr 742.846,98

ABT09-91284/2015-19 22.10.2015 DB Volkskultur Förderungsmaßnahmen nach dem 

„Kultur –und Kunstförderungsgesetz 

2005“

45.000,00

ABT12-291847/2015-2 26.11.2015 DB Wirtschaft Internationalisierungscenter 

Steiermark GmbH

100.000,00

ABT12-3344/2015-36 10.12.2015 DB Sport, (ASKÖ) Förderung von Sportveranstaltungen, 

ASKÖ Mitteltrakt

1.499.935,00
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4.4. Mittelbindung von 0,5 % gemäß Bedeckungs- und Ermächtigungsregelungen 
 

Gemäß Landtagsbeschluss zum Budget 2015 blieben von den für Auszahlungen festgelegten Ober-

grenzen im Sinne des § 9 Absatz 3 StLHG vorläufig 0,5 % gebunden. Eine Aufhebung dieser Bindung 

hätte über einen vom Landesfinanzreferenten einzubringenden Regierungssitzungsantrag erfolgen 

können.  

Die Aufhebung der Bindung in Höhe von 0,5 % gemäß der Ermächtigungsregelung im Budget 2015, 

Punkt C. 4.2. konnte im Vollzug 2015 jedoch aufgrund der fehlenden Voraussetzungen nicht erfolgen. 

Die errechnete auf den Gesamthaushalt bezogene Bindung belief sich auf EUR 26,8 Mio. und wurde 

linear über alle Budgetpositionen vollzogen. Aufgrund von zweckgebundenen und gesetzlichen Aus-

zahlungen betrug die tatsächliche Mittelbindung zum 31.12.2015 EUR 26,3 Mio.  und ergibt sich hie-

raus eine Abweichung von EUR 0,5 Mio. Die Differenz setzt sich im Wesentlichen aus nicht möglichen 

Bindungen bei Beiträgen an Sozialhilfeverbände, an Bildungsträger, Gemeinden und Private (Kinder-

bildung/Betreuung; Pflichtschulen), Ruhens- und Versorgungsgenüssen sowie aus den Interessenten-

beiträgen in der Tourismusförderung zusammen. Eine Aufstellung auf Bereichs- und Detailbudget-

ebene ist Bestandteil des Abschnitts E „Übersichten“.  

 

4.5. Abbau Innere Anleihen 
 
Per 1.1.2015 standen Innere Anleihen aus dem Jahr 1997 mit EUR 19,6 Mio.  und aus dem Jahr 2004 

mit EUR 58,6 Mio. zu Buche. Aufgrund der durch die Auflösung von ehemaligen Gebührstellungen 

entstandenen Verbesserungen konnte die Innere Anleihe aus dem Jahr 1997 vollständig getilgt wer-

den. Für die Innere Anleihe aus dem Jahr 2004 konnte eine Teiltilgung in Höhe von EUR 29,8 Mio.  

erfolgen, wodurch sich deren Stand zum 31.12.2015 auf EUR 28,8 Mio. reduziert. 

 

4.6. Bildung von zusätzlichen Rückstellungen und Rücklagen 
 
Die aus der systembedingten Auflösung von ehemaligen Gebührstellungen erzielten Verbesserungen 

im Ergebnishaushalt wurde dazu genutzt, Vorsorgen für künftige Ereignisse im Personal- und Finanz-

bereich zu tätigen. 

 

4.6.1. Jubiläumszuwendungen und Abfertigungen 
 

Gemäß § 28 (1) der VRV 2015 sind Rückstellungen für Verpflichtungen der Gebietskörperschaft 

anzusetzen, wenn die Verpflichtung bereits vor dem Stichtag der Abschlussrechnung besteht, 

das Verpflichtungsereignis bereits vor dem Stichtag der Abschlussrechnung eingetreten ist, die 

Erfüllung der Verpflichtung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu Mittelverwendungen 

führt und die Höhe der Verpflichtung verlässlich ermittelbar ist. Als langfristige Rückstellungen 

sind Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläen genannt. Nach Mitteilung der Abteilung 5 



 

21 
 

vom 13.5.2016 beliefen sich die Mittel für die Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen  

auf EUR 2,6 Mio. und für die errechnete Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwen-

dungen auf EUR 0,7 Mio. und wurden diese Beträge mit dem vorliegenden Rechnungsab-

schluss den betreffenden Rückstellungen zugeführt. 

 

4.6.2. HETA Asset Resolution AG 
 

Das Land Steiermark haftet als Gewährträger nach § 2 Abs. 2 des Pfandbriefstellengesetzes für 

Verbindlichkeiten der Pfandbriefstelle im Ausmaß von rund EUR 78 Mio. Nominale. Österreichs 

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat am 10. April 2016 in ihrer Funktion als nationale Ab-

wicklungsbehörde gemäß Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken   

(BaSAG) per Mandatsbescheid die Eckdaten der weiteren Abwicklung erlassen. Mit dem Rech-

nungsabschluss war eine budgetäre Vorsorge in Form einer Rückstellung im Ausmaß von EUR 

40,0 Mio. zu treffen. 

 

4.6.3. Darlehen in Schweizer Franken 
 

Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung und Konvertierung der CHF-Darlehen in Euro mit Stich-

tag 31.12.2015 würde sich ein Wechselkursverlust von rd. EUR 62,3 Mio. ergeben. Dieser Be-

trag errechnet sich aus dem historischen Ausgangs-Wechselkurs von 1,4533 und dem Wech-

selkurs zum 31.12.2015 von 1,0835 (31.12.2014: 1,2030). Eine Darstellung der stichtagsbezo-

genen CHF-Verbindlichkeiten auf Basis der jeweiligen Wechselkurse erfolgt in den Anlagen 6c 

und 6q.  

Die in den Vorjahren für eine etwaige Konvertierung gebildete Rücklage betrug mit Stichtag 

31.12.2014 EUR 34,0 Mio. Mit dem vorliegenden Rechnungsabschluss wurde eine Rückstellung 

von EUR 28,3 Mio. gebildet und mit der bestehenden Rücklage zusammengeführt. Die gesamte 

Rückstellung mit Stichtag 31.12.2015 beträgt daher EUR 62,3 Mio. 

 

4.6.4. Katastrophenschäden 
 

In der jüngsten Vergangenheit kam es zu einer Häufung von zusätzlichen Finanzierungen von 

Maßnahmen zur Beseitigung von eingetretenen Katastrophenschäden. Die Bildung von Vor-

sorgen scheint daher sinnvoll. Aus diesem Grunde hat das Land Steiermark mit dem vorliegen-

den Rechnungsabschluss eine zweckgebundene Rücklage für Katastrophenschäden in der Hö-

he von EUR 22,7 Mio. dotiert.  

  



 

22 
 

4.6.5. Diverse Rücklagen 
 

Im Globalbudget Finanzen vereinnahmte Bundesmittel in Höhe von EUR 1,9 Mio. wurden als 

zweckgebundene Rücklagenmittel den Globalbudgets Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, 

Land- und Forstwirtschaft, Verkehr und Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit zur 

Verfügung gestellt. Für das Globalbudget Organisation und Informationstechnik wurden 

EUR 1,7 Mio. der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Aus Rücklagen der Vorjahre bei den Global-

budgets Zentrale Dienste, Veterinärwesen, Bildung und Gesellschaft, Tourismus und Energie 

wurden hingegen nicht mehr benötigte Mittel zugunsten des Landeshaushaltes in Höhe von 

EUR 0,2 Mio. aufgelöst. 

 

4.7. Nicht verbrauchte genehmigte Mittel aus dem Budget 2015 (Rücklagen und 
Rückstellungen) und den Vorjahren (Gebührstellungen ALT) 

 
Aus den im Budget 2015 genehmigten, zum 31.12.2015 aber nicht verbrauchten Mitteln wurden 
Allgemeine, Zweckgebundene-, EU- und Fondsrücklagen sowie Rückstellungen gebildet. 

4.7.1. Rücklagen 2015 
 

4.7.1.1. Allgemeine Rücklagen 2015  
 

  

Die in Um-/Nachbuchungen 2015 ausgewiesenen Allgemeinen Rücklagen betreffen die Rück-

führung der während des Jahres vorgenommenen Zwischenbedeckungen der nicht veran-

schlagten Mittelverwendungen (siehe dazu Punkt 4.3). 

Aus bereits zum 31.12.2014 vorhandenen Allgemeinen Rücklagen waren zum 31.12.2015 

EUR 0,1 Mio. zu übernehmen. 

Rücklagen gem. § 46 Abs. 1. StLHG:  

Die Landesregierung legte gemäß Regierungssitzungsbeschluss vom 11. Februar 2016, GZ: 

ABT04-30345/2016-2, Abweichungen zu den im Punkt 7 der Bedeckungs- und Ermächtigungs-

regeln enthaltenen einheitlichen Satz von 40 % fest. Mit dem Rechnungsabschluss 2015 wer-

den die Abweichungen dem Landtag Steiermark zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Ausgangsbasis für die Berechnung der einzelnen Rücklagenzuführungen waren die Verbesse-

rungen des Nettofinanzierungsbedarfs exklusive der Zentralbudgetanteile aller Detailbudgets 

mit EUR 115,7 Mio. Hieraus resultiert unter Zugrundelegung der 40 %-Regel für Rücklagenzu-

führungen ein Betrag von EUR 46,3 Mio. Seitens der Landesregierung wurde ein notwendiger 

2015 Um- / 

Nachbuchungen

Rücklagen 2015 

gem. § 46 Abs.1. 

StLHG

Übernahme 

Rücklagen vor 

2015

Gesamtergebnis

Gesamt 66.304.746,45 54.670.462,21 75.811,58 121.051.020,24
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zusätzlicher Zuführungsbedarf von EUR 8,4 Mio. und insgesamt somit für die Bildung einer All-

gemeinen Rücklage gem. § 46 Abs. 1 StLHG ein Betrag in Höhe von EUR 54,7 Mio. beschlossen. 

Das entspricht nunmehr gemessen an der Basis einer Rücklagenzuführung von durchschnittlich 

47,26 %, wobei dieser Prozentsatz nicht einheitlich über alle Detailbudgets angewandt wurde. 

Eine Aufstellung der Rücklagenbildungen pro Detailbudget erfolgt im Abschnitt E „Übersich-

ten“. 

 

4.7.1.2.  Zweckgebundene Rücklagen, EU- und Fondsrücklagen 
 

Zweckgebundene Rücklagen 

  

Die Um- und Nachbuchungen von EUR 27,3 Mio. betreffen die im Zuge des Rechnungsab-

schlusses vorgenommenen Dotierungen von zweckgebundenen Rücklagen (siehe dazu Punkt 

4.6.4 und 4.6.5). 

Aus 2015 waren nicht verbrauchte zweckgewidmete Mittel von EUR 198,7 Mio. zuzuführen, 

aus bereits zum 31.12.2014 bestandenen zweckgebundenen Rücklagen waren mit Ende des 

Jahres 2015 EUR 117,2 zu dotieren. 

Rücklage der EU-Gebarung 

  

Zum Ende des Jahres waren EUR 38,6 Mio. der Rücklage der EU-Gebarung zuzuführen. 

Rücklage der Fonds-Gebarung 

  

In 2015 wurden der Rücklage der Fonds-Gebarung EUR 3,9 Mio. zugeführt. 

Aus bereits zum Jahresende 2014 bestandenen Rücklagen waren zum 31.12.2015 EUR 12,9 

Mio. in die Fonds-Gebarung zu übernehmen. 

2015 Um- / 

Nachbuchungen

Rücklagen 2015 

Zweckgebunden

Übernahme 

Rücklagen vor 

2015

Gesamtergebnis

Gesamt 27.346.167,97 198.686.283,46 117.219.936,77 343.252.388,20

2015 Um- / 

Nachbuchungen

Rücklagen 2015 

EU - Gebarung

Übernahme 

Rücklagen vor 

2015

Gesamtergebnis

Gesamt 0,00 38.647.810,51 0,00 38.647.810,51

2015 Um- / 

Nachbuchungen

Rücklagen 2015 

Fonds-Gebarung

Übernahme 

Rücklagen vor 

2015

Gesamtergebnis

Gesamt 0,00 3.958.635,36 12.953.633,60 16.912.268,96



 

24 
 

4.7.2. Rückstellungen 2015 
 

In 2015 waren die nachfolgend dargestellten Rückstellungen zu bilden: 

  

Dabei betreffen die Rückstellungen für Haftungen die HETA, die Sonstigen langfristigen Rück-

stellungen bilden die Wechselkursdifferenzen zum 31.12.2015 für die CHF-Darlehen ab. 

Darüber hinaus waren gem. § 62 Absatz 5  Landeshaushaltsgesetz weitere EUR 44.853.225,20 

aus ehemaligen Gebührstellungen an Rückstellungen für ausstehende Rechnungen zuzuwei-

sen. Damit ergibt sich ein Rückstellungsstand zum 31.12.2015 von EUR 200.618.830,27 (siehe 

dazu auch „Rücklagenspiegel (Anlage 6r)“, Seite 164). 

4.7.3. Gebührstellungen ALT 
 

Bis zum Jahr 2014 wurde der Steirische Landeshaushalt als Gebührenhaushalt geführt. Zum 

Jahresende nicht verbrauchte Mittel konnten nach definierten und vom Landtag Steiermark 

beschlossenen Regelungen in die Folgejahre überführt, also „in Gebühr gestellt“ werden. 

Diese Gebührstellungen haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt: 

 

In den Mittelaufbringungen 2015 waren Auflösungen ehemaliger Gebührstellungen in der Hö-

he von insgesamt EUR 248,8 Mio. enthalten, davon waren für den Haushaltsausgleich 

EUR 237,9 Mio. veranschlagt. 

Dazu wird bemerkt, dass die in der Vergangenheit erfolgten Gebührstellungen bereits in die 

vom Landtag Steiermark genehmigten Gebarungsabgänge und Neuverschuldungen sowie 

Maastricht-Ergebnisse der Vorjahre eingeflossen sind; die zur Bedeckung ebenfalls genehmig-

ten Darlehensaufnahmen wurden jedoch unter Berücksichtigung des laufenden Cash-

Verwendungszweck Rückstellungen 2015

Rückstellungen für Abfertigungen 2.605.825,26

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 50.081.691,71

Rückstellungen für Haftungen (HETA) 40.000.000,00

Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 727.088,10

Rückstellungen für Prozesskosten 51.000,00

Sonstige langfristige Rückstellungen 62.300.000,00

Gesamt 155.765.605,07

Jahr AB Übertrag Verbrauch

2015 794.365.624,24 294.884.803,42 499.480.820,82

2014 761.849.560,49 268.411.501,27 493.438.059,22

2013 734.933.315,80 314.508.095,08 420.425.220,72

2012 587.294.025,72 208.396.386,15 378.897.639,57

2011 578.816.253,22 144.207.635,38 434.608.617,84

2010 521.714.836,75 109.226.215,41 412.488.621,34

2009 501.799.482,51 117.125.951,83 384.673.530,68

2008 540.606.085,77 160.322.674,20 380.283.411,57

2007 471.087.125,29 138.125.680,61 332.961.444,68

2006 515.405.308,90 53.046.659,72 462.358.649,18

2005 441.803.125,37 169.765.762,72 272.037.362,65
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Managements in der Höhe der Gebührstellungen noch nicht durchgeführt, sondern als Innere 

Anleihen sowie Gebührstellung von Darlehensaufnahmen ausgewiesen und stellte im Budget 

2015 mit einer Gesamthöhe von EUR  917,9  Mio. eine Zahlungsmittelreserve dar.  

Mit 1.1.2015 waren an Gebührstellungen ALT EUR 794,4 Mio. vorhanden. Diese Mittel wurden 

im Jahr 2015 wie folgt verwendet: 

4.7.3.1. Verbrauch  
 

Im Jahr 2015 wurden EUR 400,7 Mio. dieser Gebührstellungen verbraucht. Von diesem Betrag 

gelangten EUR 397,8 Mio. während des Jahres zur Auszahlung. Zum Jahresende waren noch of-

fene Rechnungen in Höhe von EUR 2,9 Mio. vorliegend. Diese Verbindlichkeiten wurden dann 

im Folgejahr 2016 ausgeglichen. 

4.7.3.2. Auflösung 
 

Seitens der Abteilungen wurden Beträge für in Vorjahren gebildete Gebührstellungen in Höhe 

von EUR 98,7 Mio. gemeldet, denen keine tatsächliche Zahlungsverpflichtung mehr gegen-

übergestanden ist. Entsprechend den Haushaltsregeln waren diese Beträge daher aufzulösen 

und im Haushalt zu vereinnahmen. 

4.7.3.3. Überführung  
 

Gemäß § 62 Absatz 5 Landeshaushaltsgesetz waren die nach dem Rechnungsabschluss 2014 

vorhandenen Gebührstellungen in Verbindlichkeiten (tatsächliche Zahlungsverpflichtungen), 

Rückstellungen und Rücklagen zu unterteilen.  

Soweit sich Gebührstellungen in den Rechnungsabschlüssen bis zum Haushaltsjahr 2014 auf 

die Maastricht-Ergebnisse dieser Jahre ausgewirkt haben, waren diese von dem für Landesfi-

nanzen zuständigen Mitglied der Landesregierung finanzierungswirksam aufzulösen und den 

drei oben genannten Kategorien zuzuführen. Über die den Rücklagen zuzuführenden Beträge 

hatte die Landesregierung zu entscheiden.  

Für das Haushaltsjahr 2015 waren nicht verbrauchte Mittel als Verbindlichkeiten, Rückstellun-

gen und Rücklagen von Organisationseinheiten dem jeweiligen Detailbudget, das mit der je-

weiligen Organisationseinheit korrespondiert, zuzuordnen. Die Entscheidung darüber hatte das 

für Landesfinanzen zuständige Mitglied der Landesregierung im Einvernehmen mit dem haus-

haltsleitenden Organ zu treffen.  

Die zum 31.12.2015 offenen Gebührstellungen von EUR 294,9 Mio. waren gemäß den in § 62 

Absatz 6 Landeshaushaltsgesetz definierten Überleitungs- und Übergangsbestimmungen ein-

malig finanzierungswirksam und somit den Nettofinanzierungssaldo verbessernd aufzulösen, 

da die seinerzeitige Bildung dieser Gebührstellungen die Gebarungsabgänge der Vorjahre ver-

schlechtert haben. 
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Mit Regierungssitzungsbeschluss vom 21. April 2016, GZ: ABT04-7308/2014-40 beschloss die 

Landesregierung die Überleitung der per 31.12.2015 bestehenden Gebührstellungen in Rück-

stellungen und Rücklagen.  

Die Zuführung dieser ehemaligen Gebührstellungsmittel erfolgte aber dem neuen Regime des 

Haushaltsrechts folgend nicht finanzierungswirksam. 

Einige Gebührstellungen waren im Zuge des Rechnungsabschlusses neu zuzuordnen. Dadurch 

änderten sich die Buchungsstände zwischen den Kategorien Rückstellungen, zweckgebundener 

Rücklage und insbesondere zwischen EU- und Fondsrücklage. Der im Regierungssitzungsbe-

schluss vom 21. April 2016 im Punkt 2 angeführte Betrag von EUR 295,2 Mio. (Erstellungsda-

tum Jänner 2016) hat sich aufgrund von Buchungen der HHF-Stellen im Jahr 2016 auf einen Be-

trag von EUR 294,8 Mio. verringert. 

Die Überführung der offenen Gebührstellungen in tabellarischer Darstellung: 

 

 

Näheres ist dem Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b, Seite 

113) und dem Rückstellungsspiegel (Anlage 6r, Seite 164) unter Punkt C bzw. der im Punkt E „Über-

sichten“ befindlichen Aufstellungen zu entnehmen. 

Gebührstellungen zum 31.12.2015; Gemeldet 295.147.023,64

Verwendet nach Meldung -354.158,65

Noch zu berücksichtigende offene Zahlungsrückstände 91.938,43

Summe Offener Gebührstellungen 294.884.803,42

Auflösung -294.884.803,42

Zuordnung in

Verbindlichkeiten 0,00

Rückstellungen 44.853.225,20

Rücklagen 201.242.953,79

Zwischensumme Zuordnung 246.096.178,99

Der verbliebene Saldo von -48.788.624,43

48.788.624,43

Zwischensumme Einnahme 48.788.624,43

Gesamt 0,00

Die Rücklagen waren hinsichtlich ihrer Widmung zu unterteilen in:

Zweckgebundene Rücklagen 95.646.038,96

Rücklagen der EU-Gebarung 18.151.376,24

Rücklagen der Fonds-Gebarung 7.852.813,85

Allgemeine Rücklagen 79.592.724,74

Gesamt 201.242.953,79

* )  Ergebniswirksam waren  davon EUR 22.048.774,38 zu berücksichtigen!

Dieser Betrag  war gem. § 62 Abs. 5 StLHG  aufzulösen und wie folgt abgewickelt:

war im Rechnungsabschluss 2015 finanzierungs-

wirksam zu vereinnahmen *
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5. Gesamtrechnungsabschluss 

 
Im Landesbudget festgelegte Mittelverwendungsobergrenzen (Auszahlungen und Aufwendungen) 

und Mittelaufbringungsuntergrenzen (Einzahlungen und Erträge) dürfen beim Vollzug nicht über-

schritten bzw. unterschritten werden, außer es handelt sich dabei um in den gesetzlichen Regelun-

gen definierte Ausnahmen. Erläuterungen zu Abweichungen auf MVAG-Ebene befinden sich im Band 

III „Erläuterungen“.   

5.1. Ergebnisrechnung (VRV-Anlage 1a) 
 
Gemäß § 17 Abs. (1) der VRV 2015 ist in der Ergebnisrechnung das Nettoergebnis, die Differenz aus 

der Summe der Erträge und Aufwendungen, darzustellen. Unter dem Nettoergebnis sind Zuweisun-

gen an bzw. Entnahmen von Haushaltsrücklagen darzustellen.  

Aufgrund der Buchungstechnik betreffend den technischen Effekt der Auflösung von ehemaligen 

Gebührstellungsmitteln wurde in der untenstehenden Tabelle eine Darstellung gewählt, die den auf 

die Ergebnisrechnung bezogenen entstandenen Übergangseffekt sichtbar machen soll. Hiermit wird 

dem Grundsatz der Transparenz entsprochen. 

 

 

 

 

Budget 2015 Ist 2015 Abweichung

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3.589.634.300,00 3.634.135.840,57 44.501.540,57

Erträge aus Transfers 1.056.294.200,00 1.135.811.303,73 79.517.103,73

Finanzerträge 48.422.000,00 130.380.305,24 81.958.305,24

Summe Erträge 4.694.350.500,00 4.900.327.449,54 205.976.949,54

Personalaufwand 1.801.277.000,00 1.820.723.585,34 19.446.585,34

Sachaufwand 239.166.900,00 412.120.991,19 172.954.091,19

Transferaufwand 2.614.600.300,00 2.469.313.612,22 -145.286.687,78 

Finanzaufwand 83.942.200,00 58.697.522,39 -25.244.677,61 

Summe Aufwendungen 4.738.986.400,00 4.760.855.711,14 21.869.311,14

Nettoergebnis (vor technischem Effekt) -44.635.900,00 139.471.738,40 184.107.638,40

(+) Ao.Techn. Effekt aus der Auflösung von Gebührstellungen 249.774.000,00 366.888.589,42 117.114.589,42

(-) Ao. Techn. Effekt aus der Auflösung von Gebührstellungen 

(Dotierung Rückstellungen)

44.853.225,20 44.853.225,20

Nettoergebnis (nach technischem Effekt) 205.138.100,00 461.507.102,62 256.369.002,62

Zuweisung (-) und Entnahme (+) von Haushaltsrücklagen 3.024.600,00 -290.086.348,83 -293.110.948,83 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen 58.909.300,00 180.627.757,13 121.718.457,13

Zuweisung an Haushaltsrücklagen 55.884.700,00 470.714.105,96 414.829.405,96

208.162.700,00 171.420.753,79 -36.741.946,21 

(-) Ao. Techn. Effekt aus der Auflösung von Gebührstellungen 

(Zuweisung an Haushaltsrücklagen)

237.984.900,00 201.242.953,79 -36.741.946,21 

-29.822.200,00 -29.822.200,00 0,00

Ergebnisrechnung 2015

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushalts-

rücklagen (vor technischem Effekt einer Rücklagenzuführung) **)

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von 

Haushaltsrücklagen
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In der Ergebnisrechnung betrifft die wesentliche Abweichung in den Erträgen aus operativer Verwal-

tungstätigkeit mit rd. EUR 13,6 Mio. höhere Ertragsanteile. Bei den Erträgen aus Transfers stiegen die 

Einnahmen vom Bund um rd. EUR 75,7 Mio. Rückläufig hingegen waren die  Pensionsbeiträge (rd. 

EUR -17,9 Mio.). 

 

Die Finanzerträge stiegen um rd. EUR 81,9 Mio. Dieser Anstieg ergibt sich aus Agien von rd. EUR 55,0 

Mio. (für in 2015 getätigte ÖBFA-Finanzierungen), Zinserträge von rd. EUR 6,2 Mio. aus der Kapitali-

sierung der im Bereich Wohnbau gewährten Annuitätenzuschüsse und rd. EUR 14,3 Mio. aus höhe-

ren Dividenden. 

 

Der Personalaufwand stieg gegenüber dem Budgetwert um rd. EUR 19,4 Mio.  

 

Im Sachaufwand führt die Jahresabrechnung der Sozialhilfeverbände für 2015 in Höhe von zusätzlich 

rd. EUR 62,4 Mio. zu Mehraufwänden. Eine weitere wesentliche Abweichung sind Rückstellungsdo-

tierungen in Höhe von EUR 62,3 Mio. für Wechselkursdifferenzen CHF-Darlehen und EUR 40,0 Mio. 

für Haftungsvorsorgen im Zusammenhang mit dem HETA-Schuldenschnitt. Die Rückstellungen aus 

der Überführung der offenen Gebührstellungen zum 31.12.2015 sind als Rückstellungsdotierung aus 

dem technischen Effekt gesondert dargestellt. 

 

An Transfers wurden im Jahr 2015 EUR 145,3 Mio. weniger aufgewendet. Diese Minderaufwände 

setzen sich aus vielen Positionen zusammen. Aufgrund der hohen Auszahlungen aus Gebührstellun-

gen, die ergebniswirksam frühere Budgets betroffen haben, wurde das beschlossene Budget des 

Jahres 2015 in vielen Bereichen deutlich unterschritten.  

 

Der Finanzaufwand sank aufgrund der aktuellen Zinsstruktur in der Refinanzierung um rd. EUR 25,3 

Mio. 

 

Zum außerordentlichen technischen Effekt aus der Auflösung von Gebührstellungen: Dieser ergibt 

sich daraus, dass die Bildung der Gebührstellungen die Budgets der Vorjahre belastet hat. Die genaue 

Höhe dieses Effekts wurde durch die Höhe der Auszahlungen aus Gebührstellungen im Laufe des 

Jahres 2015 bestimmt.  Von den in Summe ergebniswirksam aufgelösten Gebührstellungen in Höhe 

von rd. EUR 366,9 Mio. wurden EUR 44,8 Mio. den Rückstellungen und EUR 201,2 Mio. den Rückla-

gen zugeführt. 

 

Die Entnahme aus Haushaltsrücklagen betrug  rd. EUR 180,6 Mio. (+ EUR 121,7 Mio. zum Budget) und 

wurde zum allergrößten Teil für Zwischenbedeckungen während des Jahres 2015 verwendet. 
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An Haushaltsrücklagen wurden insgesamt EUR 671,9 Mio. zugewiesen (davon Ao. technischer Effekt 

EUR 201,2 Mio.). rd. EUR 296,1 Mio. davon stammen aus Minderaufwänden und Mehrerträgen 2015, 

insbesondere im Bereich der zweckgebundenen Gebarungen. Ein weiterer Teil der Zuweisungen be-

traf die (Wieder-)Dotierung der zur Zwischenbedeckung entnommenen Beträge. 

 

Das Nettoergebnis nach Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen entspricht 

mit  EUR  -29,8 Mio. dem budgetierten Wert. 
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5.2. Finanzierungsrechnung (VRV-Anlage 1b) 
 
Gemäß § 17 Abs. (2) VRV 2015 ist der Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3) das Ergebnis der operativen 

Gebarung (Saldo 1) und der investiven Gebarung (Saldo 2), das ist die allgemeine Gebarung der Fi-

nanzierungsrechnung. Dem Nettofinanzierungssaldo ist der Geldfluss der Finanzierungstätigkeit (Sal-

do 4) hinzuzurechnen. Die Summe ergibt den Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung 

(Saldo 5). 

Aufgrund der Buchungstechnik betreffend die Auflösung von ehemaligen Gebührstellungsmitteln 

wurde in der untenstehenden Tabelle eine Darstellung gewählt, die den auf die Finanzierungsrech-

nung bezogenen entstandenen Übergangseffekt sichtbar machen soll.  

Die Spalte „davon Ein- bzw. Auszahlungen aus Vorjahren“ soll deutlich machen, dass die Finanzie-

rungsrechnung, anders als die periodenreine Ergebnisrechnung, von „Vorperioden“ beeinflusst ist.  

Außerdem soll hiermit dem Grundsatz einer transparenten Darstellung entsprochen werden. 

 

 

  

 

 
 

Budget 2015 RA 2015

davon Ein- bzw. Aus-

zahlungen aus 

Vorjahren

Abweichung

OPERATIVE GEBARUNG

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3.589.634.300,00 3.630.990.703,35 71.247.938,64 41.356.403,35

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 1.026.922.200,00 1.105.729.624,84 37.076.773,42 78.807.424,84

Einzahlungen aus Finanzerträgen 107.331.200,00 195.410.774,36 15.809.117,68 88.079.574,36

Summe Einzahlungen operative Gebarung 4.723.887.700,00 4.932.131.102,55 124.133.829,74 208.243.402,55

Auszahlungen aus Personalaufwand 1.801.277.000,00 1.822.105.519,04 4.746.603,80 20.828.519,04

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 231.777.100,00 306.378.449,67 94.435.728,63 74.601.349,67

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 2.210.424.700,00 2.341.712.821,37 141.258.655,55 131.288.121,37

Auszahlungen aus Finanzaufwand 139.826.900,00 111.422.801,19 -28.404.098,81

Summe Auszahlungen operative Gebarung 4.383.305.700,00 4.581.619.591,27 240.440.987,98 198.313.891,27

Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung 340.582.000,00 350.511.511,28 -116.307.158,24 9.929.511,28

INVESTIVE GEBARUNG

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 612.500,00 20.390.969,32 19.137.067,02 19.778.469,32

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie 

gewährten Vorschüssen

223.263.300,00 252.929.081,21 15.458.040,97 29.665.781,21

Einzahlungen aus Kapitaltransfers 29.372.000,00 39.100.666,73 164.640,94 9.728.666,73

Summe Einzahlungen investive Gebarung 253.247.800,00 312.420.717,26 34.759.748,93 59.172.917,26

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 98.813.900,00 124.864.417,18 12.525.030,99 26.050.517,18

Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten 

Vorschüssen 

340.381.900,00 319.558.521,56 8.400.798,60 -20.823.378,44

Auszahlungen aus Kapitaltransfers 404.175.600,00 381.948.018,22 136.462.349,00 -22.227.581,78

Summe Auszahlungen investive Gebarung 843.371.400,00 826.370.956,96 157.388.178,59 -17.000.443,04

Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung -590.123.600,00 -513.950.239,70 -122.628.429,66 76.173.360,30

Saldo Allgemeine Gebarung (Saldo 1 + Saldo 2) -249.541.600,00 -163.438.728,42 86.102.871,58

(+) Ao. Techn. Effekt aus der Auflösung von Gebührstellungen 249.774.000,00 393.628.439,47 143.854.439,47

(-) Ao. Tilgung aus dem ao. Techn. Effekt 229.957.311,05 229.957.311,05

Summe technischer Effekt 249.774.000,00 163.671.128,42 -86.102.871,58

232.400,00 232.400,00 0,00

Finanzierungsrechnung 2015

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo Allgemeine Gebarung  (Saldo 1 +2 

+ Summe technischer Effekt)
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In der Finanzierungsrechnung ist in den Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit der 

technische Effekt aus der Auflösung der Gebührstellungen nicht berücksichtigt. Dieser wird nach dem 

Saldo 2 gesondert dargestellt. 

Innerhalb der Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit stiegen die Ertragsanteile um rd. 

EUR 13,6 Mio. Zu beachten sind hohe Einzahlungen aus Vorjahren und in Summe Mindereinzahlun-

gen aus dem Jahr 2015. Wie bereits in der Ergebnisrechnung erläutert, veränderten sich die Einzah-

lungen aus Transfers durch gestiegene Einzahlungen  vom Bund um rd. EUR 75,7 Mio. 

Die Einzahlungen aus Finanzerträgen stiegen wie bereits im Ergebnishaushalt erläutert um rd. EUR 

81,9 Mio. Die Auszahlungen aus dem Sachaufwand stiegen um rd. EUR 74,6 Mio. Innerhalb des Sach-

aufwandes wurden Zahlungen für Verpflichtungen aus Vorjahren (ehem. Gebührstellungen) in Höhe 

von rd. EUR 94,4 Mio. geleistet. Damit sinken die rein auf 2015 bezogenen budgetierten Auszahlun-

gen um rd. EUR -19,8 Mio. 

Auch im Bereich Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) ist der Anteil des Jahres 2015 an 

den getätigten Auszahlungen unter dem Budgetansatz. Von einem Mehr an Auszahlungen 2015 von 

rd. EUR 131,3 Mio. betrafen EUR 141,3 Mio. Vorjahre, die reinen Auszahlungen 2015 lagen damit um 

rd. EUR  -10,0 Mio. unter dem budgetierten Wert. 

Das Plus an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. EUR 19,7 Mio. resultiert zur Gänze aus Vor-

jahren. Die Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen stieg um 

rd. EUR 29,6 Mio., davon betrafen rd. EUR 15,5 Mio. Einzahlungen aus Vorjahren.  

An Darlehen wurden in der Investiven Gebarung in 2015 rd. EUR -28,8 Mio. weniger vergeben. Zu-

sammen mit den in Vorjahren eingegangenen Zahlungsverpflichtungen von rd. EUR 8,4 Mio. beträgt 

die Abweichung in Summe EUR -20,8 Mio. 

Budget 2015 RA 2015

davon Ein- bzw. Aus-

zahlungen aus 

Vorjahren

Abweichung

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 362.752.200,00 510.640.000,00 147.887.800,00

Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung 

eingegangenen Geldverbindlichkeiten

0,00 0,00 0,00

Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen 

Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 362.752.200,00 510.640.000,00 147.887.800,00

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 125.000.000,00 354.957.011,05 229.957.011,05

Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung 

eingegangenen Geldverbindlichkeiten

0,00 0,00 0,00

Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen 

Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

0,00 0,00 0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00

Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 125.000.000,00 354.957.011,05 229.957.011,05

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 237.752.200,00 155.682.988,95 -82.069.211,05

237.984.600,00 155.915.388,95 -82.069.211,05

-232.400,00 -232.400,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 +  

Saldo 4)

Überschuss / Fehlbetrag  (Saldo 3 + Saldo 6)

Finanzierungsrechnung 2015

Saldo (6) Nettofinanzierungssaldo Finanzgebarung (Saldo 4 - Saldo 5)



 

32 
 

Auch die Auszahlungen aus Kapitaltransfers waren in 2015 geringer als budgetiert. Von den in 2015 

getätigten Auszahlungen bezogen sich EUR 136,4 Mio. auf Vorjahre, damit lag der Anteil für 2015 um 

rd. EUR 158,6 Mio. unter dem Budget. 

Der Außerordentliche technische Effekt aus der Auflösung von Gebührstellungen war gegenüber dem 

Budget (EUR 249,8 Mio.) mit EUR 393,6 Mio. um EUR 143,9 Mio. höher als veranschlagt.  

In der untenstehenden Tabelle ist der tatsächliche Geldfluss des Jahres 2015 dargestellt. 
 

  
 

RA 2015

Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung 350.511.511,28

abzgl. Entnahme aus finanzierten Rücklagen -56.147.849,02

zzgl. Zuführung an finanzierte Rücklagen 52.800.000,00

abzgl. Abschreibungen aus Vorjahren -1.047,10

Saldo (1)* Geldfluss aus der Operativen Gebarung 347.162.615,16

Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung -513.950.239,70

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 155.682.988,95

zzgl. Tilgung Innere Anleihe 49.349.511,05

Saldo (4)* Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 205.032.500,00

38.244.875,46

Einzahlungen aus dem Abbau von nicht budgetwirksamen 

Forderungen

180.516.919,15

Einzahlungen aus dem Abbau von nicht budgetwirksamen 

Verbindlichkeiten

10.715.242.204,26

Summe Einzahlungen aus der nicht budgetwirksamen Gebarung 10.895.759.123,41

Auszahlungen aus dem Abbau von nicht budgetwirksamen 

Forderungen

60.202.142,30

Auszahlungen aus dem Abbau von nicht budgetwirksamen 

Verbindlichkeiten

10.877.322.074,25

Summe Auszahlungen aus der nicht budgetwirksamen Gebarung 10.937.524.216,55

-41.765.093,14

Einzahlung aus der Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung 252.053.366,08

Einzahlung aus der Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung 91.074,41

Einzahlungen aus der Veränderung Verbindlichkeiten aus 

Lieferung und Leistung

89.899.389,56

Summe Einzahlungen aus der Veränderung von Bestandskonten 342.043.830,05

Auszahlung aus der Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung 283.077.211,56

Auszahlung aus der Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung 83.418.698,86

Auszahlungen aus der Veränderung Forderungen aus Lieferung 

und Leistung

-24.631.860,38

Summe Auszahlungen aus der Veränderung von Bestandskonten 341.864.050,04

179.780,01

-3.340.437,67

Anfangsbestand liquide Mittel 30.666.888,10

Endbestand liquide Mittel 27.326.450,43

-3.340.437,67

* Um nicht liquiditätswirksame Buchungen korrigiert

Herleitung Geldfluss aus der Veränderung von Bestandskonten

Saldo (9) Geldfluss aus der Veränderung von Bestandskonten

Veränderungen an liquiden Mitteln

Liquide Mittel

Veränderungen an liquiden Mitteln

Saldo (8) Geldfluss aus der nicht budgetwirksamen Gebarung 

Finanzierungsrechnung 2015

Herleitung Geldfluss der budgetwirksamen Gebarung

Saldo (7)* Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung

Herleitung Geldfluss der nicht budgetwirksamen Gebarung
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In der Herleitung des Geldflusses der budgetwirksamen Gebarung sind die Korrekturen dargestellt, 

welche insbesondere  aufgrund der Überführung in das neue Haushaltssystem in 2015 im Finanzie-

rungshaushalt darzustellen waren, die aber zu keinem tatsächlichen Zahlungsstrom geführt haben. 

Das Ergebnis ist im  „Saldo (7)* Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung“ abgebildet. 

Gemäß § 12 (1) der VRV 2015 sind Einzahlungen, die nicht endgültig für die Gebietskörperschaft an-

genommen werden, sondern an Dritte weiterzuleiten sind und Auszahlungen, die nicht in Erfüllung 

von Aufgaben der Gebietskörperschaft, sondern für Rechnung eines Dritten vollzogen werden in der 

nicht budgetwirksamen (= nicht voranschlagswirksamen) Gebarung zu verrechnen und im Rech-

nungsabschluss auszuweisen.  

Der Saldo (8) zeigt diesen Geldfluss aus der nicht budgetwirksamen Gebarung.  Gemäß § 18 Abs. (3) 

VRV 2015 sind die nicht budgetwirksamen Ein- und Auszahlungen (Ausnahmen von der Veranschla-

gung im Finanzierungsvoranschlag) im Geldfluss aus der nicht budgetwirksamen Gebarung in der 

Finanzierungsrechnung auszuweisen. 

Um die tatsächliche Veränderung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr darstellen zu können ist es 

notwendig, auch die zahlungswirksamen Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen (Debitoren bzw. Kreditoren), welche nicht Teil der budgetwirksamen 

bzw. budgetunwirksamen Gebarung  sind, sowie die Veränderungen der Aktiven und Passiven Rech-

nungsabgrenzung zu berücksichtigen. Diese sind im „Saldo (9) Geldfluss aus der Veränderung von 

Bestandskonten“ abgebildet. 

Insgesamt ergibt sich damit ein Abbau von liquiden Mittel in Höhe von EUR 3,3 Mio.  

Der so errechnete Wert entspricht der Veränderung des Kassenbestandes (Endbestand liquide Mittel 

abzüglich  Anfangsbestand liquide Mittel).   
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5.3. Entwicklung des Schuldenstandes  
 

Im Jahr 2015 wurden Darlehen in der Höhe von insgesamt EUR 510,6 Mio. aufgenommen. Neben der 

Refinanzierung eines auslaufenden Kommunalkredit-Darlehens über EUR 100 Mio. sowie der laufen-

den EIB-Tilgungen über EUR 25,0 Mio. erfolgten weitere Darlehensaufnahmen für die laufende Fi-

nanzierung des Landeshaushaltes in Höhe von EUR 385,0 Mio. Per 31.12.2014 ausgenützte Kassen-

stärker (Barvorlage und Kontokorrentkredite) in Höhe von EUR 220,6 Mio. wurden auf einen Ausnüt-

zungsstand per 31.12.2015 in Höhe von EUR 40,0 Mio. reduziert. 

 
 

 

Hierzu finden sich im Abschnitt C Nachweise über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c), 

Kassenstärker (Anlage 6d), Finanzschulden von Krankenanstalten (Anlage 6f) sowie Risiken von 

Finanzinstrumenten (Anlage 6q). 

Es wird darauf hingewiesen, dass der in der Anlage 6c ausgewiesene Buchwert der Schweizer-

Franken-Verbindlichkeiten gemäß VRV zum Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) in Euro 

umgerechnet wurde. In obiger Tabelle zum Schuldenstand wurde demgegenüber der Ausgangs-

Wechselkurs von 1,4533 zur Bewertung der CHF-Verbindlichkeiten herangezogen und die 

Wechselkursdifferenzen in einer eigenen Rückstellung berücksichtigt. 

Die zweite Abweichung des Darlehensstandes zwischen obiger Tabelle und der Anlage 6c ergibt sich 

aus der unterschiedlichen Berücksichtigung der Kassenstärker (Barvorlage und Kontokorrentkredite). 

In obiger Tabelle sind die Kassenstärker jeweils als Teil der Finanzschulden berücksichtigt, während 

diese in der Anlage 6c nicht enthalten sind, da hierfür ein eigener Nachweis (Anlage 6d) vorgesehen 

ist. 

  

Schuldenstand RA 2014

Budget 2015

(LTB Nr. 1057 

v. 16.12.2014)

Budget 2015

(nach Anpassung 

auf RA 2014)

RA 2015

Aufgenommene Darlehen Land 2.869.345.032          3.032.352.332          3.107.329.932          3.074.377.532          

     davon Kassenstärker 220.626.400             94.848.400               220.626.400             40.018.900               

außerbudgetäre Einheiten 457.480.000             493.586.107             493.586.107             465.670.232             

KAGes/KIG 500.000.000             500.000.000             500.000.000             500.000.000             

Stand der Schulden am Jahresende

(exkl. Liquiditätsreserve; inkl. außerbudgetäre Einheiten)
3.826.825.032         4.025.938.439         4.100.916.039         4.040.047.764         

Genehmigte, noch nicht aufgenommene Darlehen 841.450.735             679.983.640             603.465.835             406.228.524             
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5.4. Maastricht-Ergebnis 
 

5.4.1. Zulässiger Maastrichtsaldo 
 
Mit dem Österreichischen Stabilitätspakt 2012 haben sich der Bund und die Länder verpflichtet, im 

Jahr 2015 die folgenden Werte für den Haushaltssaldo nach ESVG (Maastricht-Saldo) nicht zu unter-

schreiten (in % des nominellen Bruttoinlandsprodukts – BIP): 

 
 

Der auf die Steiermark entfallende Länderanteil beträgt 0,650 %. 

Gemäß dem von der Statistik Austria berechneten BIP für das Jahr 2015 in der Höhe von EUR 0,3 Mio. 

ergibt sich für den Landeshaushalt ein höchstzulässiges Maastricht-Defizit von EUR 3,1 Mio. 

Der Stabilitätsrechner des Bundesministeriums für Finanzen weist für die Steiermark die nachfolgen-

den Ziele aus: 

 
 

Eine Maastricht-Defizitermächtigung für das Jahr 2015 in Höhe von rd. EUR -3,1 Mio. entspräche 

demnach einem strukturellen Saldo von EUR 0,2 Mio. 

Nach Art. 25 des Österreichischen Stabilitätspaktes besteht die Verpflichtung, die Transparenz der 

Rechnungsabschlüsse durch Beigabe einer Überleitungstabelle zwischen dem administrativen und 

dem ESVG-Ergebnis sicherzustellen. Dem entsprechend sind die Daten des Landes um die ESVG-

Ergebnisse ausgegliederter institutioneller Einheiten des öffentlichen Sektors, die der Gebietskörper-

schaft Land zuzurechnen sind, zu ergänzen.  

Mit dem Jahr 2017 wird statt dem Maastricht-Ergebnis der strukturelle Saldo (Schuldenbremse) in 

den Vordergrund rücken. Der strukturelle Haushaltssaldo unterscheidet sich vom Maastricht-Saldo 

dadurch, dass der Maastricht-Saldo um konjunkturelle Effekte und Einmalmaßnahmen bereinigt 

wird. Der strukturelle Haushaltssaldo ermöglicht einen Blick auf die Lage der jeweiligen Staatsfinan-

zen, ohne dass die Betrachtung durch die momentanen konjunkturellen Einflüsse oder Einmalmaß-

nahmen verzerrt würde. Ziel dieses Konzepts ist es, eine klare und transparente Einschätzung des 

Zustands der Staatsfinanzen zu gewinnen. Bei konjunkturbedingt geringeren Steuereinnahmen und 

höheren zyklischen Ausgaben sind höhere Maastricht-Defizite erlaubt. In guten Konjunkturzeiten 

Bund Länder

Jahr 2015 -0,580 -0,140

Zyklische 

Budget-

komponente

in % BIP in Mio. EUR in Mio. EUR in % BIP in Mio. EUR

Bund -0,580 -1.955,539 -1.754,365 0,040 135,989

Länder gesamt -0,140 -472,027 -501,247 0,009 29,221

Sozialversicherungen 0,100 337,162 0,000 0,000 0,000

Gesamtstaat -0,620 -2.090,403 -2.255,613 0,049 165,209

Steiermark -0,001 -3,068 -3,258 0,000056 0,190

Zulässige Strukturelle 

Salden 2015

Zulässige Maastricht-Salden 

2015
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führen überdurchschnittliche Steuereinnahmen und weniger zyklische Ausgaben automatisch zu 

niedrigeren Defiziten bis hin zu Haushaltsüberschüssen. Einmalmaßnahmen können ebenfalls ein zu 

optimistisches bzw. zu ungünstiges Bild der Haushaltssituation bewirken. 

5.4.2. Tatsächlicher Maastrichtsaldo gem. Rechnungsabschluss 
 
Nach dem vorliegenden Rechnungsabschluss beträgt das Maastricht-Ergebnis des Landes EUR  95,2 

Mio. Es setzt sich aus dem Ergebnis des Kernhaushaltes des Landes in Höhe von EUR 51,8 Mio. und 

dem Ergebnis der außerbudgetären Einheiten in Höhe von EUR 43,4 Mio. zusammen.  

Darstellung des Maastricht-Ergebnisses 2015 anhand der Überleitungstabelle gem. Österreichischem 

Stabiliätspakt 2012 (in Mio. EUR) 

 

5.4.2.1. Maastricht Ergebnis des Kernhaushaltes 
 
Der Finanzierungssaldo gemäß VRV Rechnungsquerschnitt der Länder war gemäß den nachstehen-

den Erläuterungen um insgesamt EUR 315,4 Mio. zu bereinigen.  

5.4.3. Technischer Effekt aufgrund der Überführung der Gebührstellungen 
 

Das Maastricht-Ergebnis gemäß Rechnungsquerschnitt war um rd. EUR -366,89 Mio. zu berei-

nigen. Statistik Austria anerkennt die durch diesen Vorgang ausgelöste Verbesserung nicht. 

5.4.4. Agio/Disagio 
 

Im Zusammenhang mit den bei der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur aufgenom-

menen Darlehen sind Agien in Höhe von insgesamt EUR 55,1 Mio. angefallen und wurden 

maastricht-unwirksam verrechnet. Ein Agio tritt auf, wenn aufgrund des für die Zuzählung re-

Betrag

Finanzierungssaldo gemäß VRV-Rechnungsquerschnitt für Länder 410,58

(-)

Einmaleffekt aus der Überleitung von ehemaligen Gebührstellungen -366,89

(+)

Positionen, die zusätzliche Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESVG sind soweit

nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe) 9,25

(-)

Positionen, die zusätzliche Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESVG sind soweit 

nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe) -1,19

ergibt Finanzierungssaldo laut ESVG 95 (Gebietskörperschaft) 51,76

(+)

Finanzierungssaldo laut ESVG für Immobiliengesellschaften und außerbudgetäre

Einheiten soweit sie dem Sektor Staat zuzurechnen sind und auch dem Verant-

wortungsbereich der jeweiligen Gebietskörperschaft zugerechnet werden können 43,40

(+) / (-)

Veränderung Schuldenstand von (ausgegliederten) Krankenanstaltengesellschaften 0,00

Finanzierungssaldo laut ESVG - Land Steiermark 95,16
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levanten stichtagsbezogenen Kurses der jeweiligen Österreichischen Bundesanleihe seitens der 

OeBFA mehr Geld überwiesen wird, als am Ende der Laufzeit zurückgezahlt werden muss. 

Gemäß ESVG sind Agien/Disagien jeweils periodengerecht abzugrenzen und linear über die 

Laufzeit zu verteilen, wodurch sich die Wirksamkeit auf den gesamten Zeitraum von der 1. 

Zinszahlung bis zum Ende der jeweiligen Laufzeit verteilt. 

So sind für das Rechnungsjahr 2015 einerseits die Zinsabgrenzungen aus Agien im Ausmaß von 

insgesamt EUR 9,3 Mio. bei der Berechnung des Maastricht-Ergebnisses zu berücksichtigen 

und wirken sich positiv auf das Ergebnis aus. Andererseits wirken sich die Zinsabgrenzungen 

aus Disagien im Ausmaß von insgesamt EUR 1,2 Mio. negativ auf das Maastricht-Ergebnis aus. 

5.4.5. Maastricht-Ergebnis der außerbudgetären Einheiten 
 

 Eine aktuelle Übersicht über die Einheiten des Öffentlichen Sektors gemäß ESVG ist auf der 

Homepage der Statistik Austria publiziert, wobei für die Notifikationen ein Teil dieser Einheiten 

durch die Statistik Austria als „Schlüsseleinheiten“ klassifiziert wurde, während die restlichen 

außerbudgetären Einheiten einer Gebietskörperschaft unter „Sonstige“ angeführt sind. Da es 

aus verwaltungsökonomischen Gründen sinnvoll ist, nicht jährlich alle zuzurechnenden Einhei-

ten um Zusendung einer Überleitungstabelle für die Jahre t-1 bis t+4 zu ersuchen, werden 

nachfolgend lediglich jene von der Statistik Austria für die Steiermark selektierten fünf „Schlüs-

seleinheiten“ gelistet. 

Die über die Abteilungen 4, 8 und 12 eingegangenen Meldungen betreffend die außerbudgetä-

ren Einheiten zeigen folgendes Bild:  

 

 
Für die außerbudgetären Einheiten besteht demnach ein Maastricht-Überschuss von rd. 

EUR 43,4 Mio. Es liegen derzeit noch nicht alle endgültigen Jahresabschlüsse vor, weshalb sich 

die Maastricht-Ergebnisse dieser Einheiten noch verändern können.  

Unter Berücksichtigung des Maastricht-Ergebnisses des Landes inkl. des Einmaleffektes aus der Über-

führung von Gebührstellungen und des Maastricht-Überschusses der außerbudgetären Einheiten von 

rd. EUR 43,4 Mio. sowie der Bereinigung Agio/Disagio um rd. EUR 8,1 Mio. errechnet sich daher der 

in der oben dargestellten Überleitungstabelle ausgewiesene ESVG-Finanzierungssaldo von rd. EUR 

95,2 Mio. 

Die maximale Defizitquote für das Land Steiermark gemäß Artikel 3 (2) des Österreichischen Stabili-

tätspaktes 2012 von EUR 3,1 Mio. wird daher um rd. EUR 98,2 Mio. unterschritten. 

Einheit

Gesundheitsfonds Steiermark 14,2680

Joanneum Research Forschungsges. mbH 2,4080

Landesimmobilien-Gesellschaft mbH -1,0960

27,5402

Steirische Wirtschaftsförderungsges. mbH 0,2809

Gesamt 43,4011

Maastricht-Ergebnis lt. vorl. RA 

2015 (in Mio. EUR)

Steiermärkische Krankenanstalten GmbH 

inkl. Krankenanstalten Immobilien GmbH
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B. Tabellenteil 

 
 

1. Bereichs- und Globalbudgets 
 
Die nachfolgenden Abschlussrechnungen enthalten die Abschlusszahlen des Landes auf Bereichs- 

und Globalbudgetebene inkl. der Abgangsdeckungen/Gewinnabfuhren der wirtschaftlichen Unter-

nehmungen, deren Wirtschaftspläne im Abschnitt D dargestellt sind. 
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1.1 Bereich LH Hermann Schützenhöfer 
 

Landesamtsdirektion; Organisation und Informationstechnik; Zentrale 
Dienste; Verfassung und Inneres; Landesarchiv; Bedarfszuweisungen und  
Schulbaufonds aller nicht SPÖ-Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen 
und Wahlen; Ländlicher Wegebau; Volkskultur 
 

1.1.1. Rechnungsabschluss BB LH Hermann Schützenhöfer 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.1.2. Rechnungsabschluss GB LAD 
 
Ergebnisrechnung 
 

  
 
Finanzierungsrechnung 
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1.1.3. Rechnungsabschluss GB Organisation und Informationstechnik 
 
Ergebnisrechnung 
 

  
 
Finanzierungsrechnung 
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1.1.4. Rechnungsabschluss GB Zentrale Dienste 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.1.5. Rechnungsabschluss GB Verfassung und Inneres 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.1.6. Rechnungsabschluss GB Landesarchiv 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.1.7. Rechnungsabschluss GB Volkskultur 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.1.8. Rechnungsabschluss GB Bedarfszuweisungen und Schulbaufonds aller nicht SPÖ Gemein-
den, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen 

 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.1.9. Rechnungsabschluss GB Ländlicher Wegebau 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

50 
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1.2 Bereich LH-Stv. Mag. Michael Schickhofer 
 

Landesamtsdirektion-Katastrophenschutz; Finanzen; Beteiligungen; Bedarfs-
zuweisungen und Schulbaufonds von SPÖ-Gemeinden; Landes- und Regional-
entwicklung 
 

1.2.1 Rechnungsabschluss BB LHStv. Mag. Michael Schickhofer 
 
Ergebnisrechnung 
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Finanzierungsrechnung 
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1.2.2 Rechnungsabschluss GB Beteiligungen 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.2.3 Rechnungsabschluss GB Finanzen 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.2.4 Rechnungsabschluss GB LAD KS 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.2.5 Rechnungsabschluss GB Schulbaufonds von SPÖ Gemeinden 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

57 
 

1.2.6 Rechnungsabschluss GB Landes- und Regionalentwicklung 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.3 Bereich LR Dr. Christian Buchmann 
 

Kultur; Wirtschaft; Europa; Außenbeziehungen; Entwicklungszusammenarbeit; 
Tourismus; Österreichring 
 

1.3.1 Rechnungsabschluss BB LR Dr. Christian Buchmann 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.3.2 Rechnungsabschluss GB Entwicklungszusammenarbeit 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.3.3 Rechnungsabschluss GB Kultur 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.3.4 Rechnungsabschluss GB Europa, Außenbeziehungen 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

63 
 

1.3.5 Rechnungsabschluss GB Tourismus 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

64 
 

1.3.6 Rechnungsabschluss GB Wirtschaft 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

65 
 

1.3.7 Rechnungsabschluss GB Österreichring 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.4 Bereich LR Mag. Christopher Drexler 
 

Gesundheit und Pflege; Wissenschaft und Forschung einschließlich Fachhoch-
schulen; Personal; KAGPA; Veterinärwesen 
 

1.2.1. Rechnungsabschluss BB LR Mag. Christopher Drexler 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.4.2 Rechnungsabschluss GB Personal 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

69 
 

1.4.3 Rechnungsabschluss GB Wissenschaft und Forschung 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

70 
 

1.4.4 Rechnungsabschluss GB Wissenschaft und Forschung 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.4.5 Rechnungsabschluss GB Veterinärwesen 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

72 
 

1.4.6 Rechnungsabschluss GB KAGPA 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.5 Bereich LRin Mag.a Doris Kampus 
 

Soziales; Integration und Diversität 
 

1.5.1 Rechnungsabschluss BB LRin Mag.a Doris Kampus 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

74 
 

1.5.2 Rechnungsabschluss GB Integration/Diversität 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

75 
 

1.5.3 Rechnungsabschluss GB Soziales 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 



 

76 
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1.6 Bereich LRin Mag.a Ursula Lackner 
 

Bildung und Gesellschaft; Frauen 
 

1.6.1 Rechnungsabschluss BB LRin Mag.a Ursula Lackner 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.6.2 Rechnungsabschluss GB Bildung und Gesellschaft 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

79 
 

1.6.3 Rechnungsabschluss GB Frauen 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.7 Bereich LR Mag. Jörg Leichtfried 
 

Verkehr; Umwelt und Raumordnung; Energie; Sport; Tierschutz; Hochbau 
 

1.7.1 Rechnungsabschluss BB LR Mag. Jörg Leichtfried 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

82 
 

1.7.2 Rechnungsabschluss GB Sport 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

83 
 

1.7.3 Rechnungsabschluss GB Umwelt und Raumordnung 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

84 
 

1.7.4 Rechnungsabschluss GB Technik 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

85 
 

1.7.5 Rechnungsabschluss GB 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

86 
 

1.7.6 Rechnungsabschluss GB Hochbau 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

87 
 

1.7.7 Rechnungsabschluss GB Energie 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.8 Bereich LR Johann Seitinger 
 

Land- und Forstwirtschaft; Land- und forstwirtschaftliche Betriebe; Land- und 
forstwirtschaftliches Schulwesen; Wasserwirtschaft; Ressourcen und Nachhal-
tigkeit; Wohnbau 
 

1.8.1 Rechnungsabschluss BB LR Johann Seitinger 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.8.2 Rechnungsabschluss GB Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.8.3 Rechnungsabschluss GB Land- und Forstwirtschaft 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.8.4 Rechnungsabschluss GB Wasserwirtschaft, Ressourcen, Nachhaltigkeit 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

93 
 

1.8.5 Rechnungsabschluss GB Wohnbau 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
Finanzierungsrechnung 
 

 
  



 

94 
 

1.8.6 Rechnungsabschluss GB Wohnbau 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.9 Bereich Landtag Steiermark 
 

 

1.9.1 Rechnungsabschluss BB Landtag (= GB Landtagsdirektion) 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.10 Bereich Landesverwaltungsgericht 
 

 

1.10.1 Rechnungsabschluss BB Landesverwaltungsgericht (= GB Landesverwaltungsgericht) 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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1.11 Bereich Landesrechnungshof 
 

 

1.11.1 Rechnungsabschluss BB Landesrechnungshof (= GB Landesrechnungshof) 
 
Ergebnisrechnung 
 

 
 
 
Finanzierungsrechnung 
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C. Nachweise 

 
Gemäß § 37 (1) VRV 2015 sind dem Rechnungsabschluss die untenstehenden Anlagen beizufügen, 

wobei es sich bei den Vorlagen um Mindestangaben handelt. Dazu wird festgestellt, dass der Haf-

tungsnachweis (VRV Anlage 6s) gemäß dem Landtagsbeschluss vom 16.12.2011 über die Regelung in 

Bezug auf die Übernahme von Haftungen erstellt wurde und die Mindestangaben laut VRV um fol-

gende Informationen ergänzt wurden: 

 Wert der Haftung 
 Angabe der Haftungskategorie 
 Angabe, ob und welche Risikovorsorgen für den Fall der Inanspruchnahme aus der Haftung 

gebildet wurden 
 

1. Rechnungsquerschnitt, welcher den Finanzierungssaldo der Gebietskörperschaft gemäß Öster-
reichischem Stabilitätspakt ausweist (Anlage 5a), 

2. Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts, die zu-
mindest nach Teilsektoren des Staates und nach Ansätzen aufzugliedern sind (Anlage 6a), 

3. Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b), 
4. Nachweis über den Stand der Finanzschulden sowie über den Schuldendienst mit folgenden An-

gaben: Tilgung, Zinsen, Schuldendienst insgesamt, Schuldendienstersätze, Nettoschuldendienst 
und Laufzeit (Anlagen 6c bis 6e), 

5. Nachweis über Finanzschulden von Krankenanstalten oder -betriebsgesellschaften der Länder 
(einschließlich Wien) (Anlage 6f), 

6. Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6g), 
7. Anlagenspiegel (Anlage 6h) und Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6i), 
8. Leasingspiegel (Anlage 6j), 
9. Beteiligungsspiegel (Anlagen 6k und 6m), 
10. Einzelnachweise über aktive Finanzinstrumente (Anlagen 6n und 6o), 
11. Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l), 
12. Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6p), 
13. Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6q), 
14. Rückstellungsspiegel (Anlage 6r), 
15. Haftungsnachweise (Anlage 6s), 
16. die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbezogene Aufwendun-

gen für Bedienstete der Gebietskörperschaft für die nächsten 30 Jahre, unabhängig davon, ob 
eine Pensionsrückstellung in der Vermögensrechnung dargestellt wird (Anlage 6t), 

17. Nachweis über die nicht voranschlagswirksam verbuchten Ein- und Auszahlungen (Ländern; An-
lage 6m Gemeinden: Anlage 6v), 

18. Personaldaten laut letztgültigem österreichischen Stabilitätspakt (Anlage 4). 

 
Hierzu wird festgehalten, dass der Anlagenspiegel (Anlage 6h) und die Liste der nicht bewerteten 

Kulturgüter (Anlage 6i) erstmals mit der Eröffnungsbilanz erstellt werden.  

Für die Anlagen 

6l: Nachweis über verwaltete Einrichtungen 

6n: Nachweis über aktive Finanzinstrumente 

6o:Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente und 

6p: Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 

 

hat eine Leermeldung zu erfolgen.  
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1. Rechnungsquerschnitt, welcher den Finanzierungssaldo der Gebietskör-
perschaft gemäß Österreichischem Stabilitätspakt ausweist (Anlage 5a)  

 
 

 

KZ Bezeichnung Zuordnung der Aufwands-und

Ertragskonten
Summe

Haushalt

davon

A85-89

Summe ohne

A85-89

I. Querschnitt

Erträge der operativen 

Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben

10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 83, 84, -839, -849 160.041.261,16 160.041.261,16

11 Erträge aus Ertragsanteilen 839, 849 2.333.640.264,00 2.333.640.264,00

12 Erträge aus Leistungen 81, -819 45.316.681,54 10.789,90 45.305.891,64

13 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher 

Tätigkeit

82, -826, -827 , -828, -829,

-8201, -8205 70.507.484,66 178.130,94 70.329.353,72

14 Transfererträge von Trägern des 

öffentlichen Rechts

850 bis 854, 889

1.027.363.863,62 1.027.363.863,62

15 Sonstige Transfererträge 860 bis 863, 870 bis 872, 880 bis 

884 69.511.414,32 69.511.414,32

16 Erträge aus Veräußerung und sonstige 

Erträge

80, -809, 826 bis 829, -8292, 

-8298 1.458.524.958,51 2.496.380,35 1.456.028.578,16

19 Summe 1 (Erträge) 5.164.905.927,81 2.685.301,19 5.162.220.626,62

Aufwendungen der operativen 

Gebarung:

20 Personalaufwand 50 bis 52, 551 bis 555, 5600 bis 

5909, 592 bis 599 1.826.302.713,80 2.311.889,47 1.823.990.824,33

21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760 562.662.689,22 562.662.689,22

22 Bezüge der gewählten Organe 7295 6.761.073,41 6.761.073,41

23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, 

Handelswaren

4

31.715.078,90 1.029.102,26 30.685.976,64

24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 6, -650 bis 655, -658, -659, 

-680 bis 687, 690, 694 bis 699, 

-6571, -6881, 

70 bis 72, -706, -7294,

-7295 312.959.065,56 1.337.923,50 311.621.142,06

25 Zinsen für Finanzschulden 650, 651, 653, 654, 659, 706 58.191.967,95 58.191.967,95

26 Laufende Transfers an Träger des 

öffentlichen Rechts

730 bis 734

682.692.145,38 682.692.145,38

27 Sonstige laufende Transfers 76, 78, 79, -760, -785, -788, 740 

bis 743, 750 bis 753
935.395.784,78 4.298.500,00 931.097.284,78

29 Summe 2 (Aufwendungen) 4.416.680.519,00 8.977.415,23 4.407.703.103,77

91 SALDO 1: Ergebnis der operativen 

Gebarung

Summe 1 minus Summe 2

748.225.408,81 -6.292.114,04 754.517.522,85

Vermögensgebarung und 

Kapitaltransfers ohne 

Finanztransaktionen

30 Veräußerung von unbeweglichem 

Vermögen

00, 01, 05

1.082.875,53 1.082.875,53

31 Veräußerung von beweglichem 

Vermögen

02, 03, 04

171.026,77 250,00 170.776,77

32 Veräußerung von immateriellen 

Vermögenswerten

07

0,00

34 Investitionszuschüsse von Trägern des 

öffentlichen Rechts

855 bis 859

38.848.047,51 38.848.047,51

35 Sonstige Investitionszuschüsse 865 bis 868, -8652, 875 bis 877, 

885 bis 888
87.978,28 87.978,28

39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit

Kapitaltransfers ohne 

Finanztransaktionen)
40.189.928,09 250,00 40.189.678,09
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40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 00, 01, 05, 06 101.483.619,70 305.155,22 101.178.464,48

41 Erwerb von beweglichem Vermögen 02, 03, 04 10.398.455,61 126.434,84 10.272.020,77

42 Erwerb von immateriellen 

Vermögenswerten

07

457.310,88 1.250,00 456.060,88

43 Aktivierte Vorräte (lfd. Jahr) 1, -1600 16.929.952,32 16.929.952,32

44 Kapitaltransfers an Träger des 

öffentlichen Rechts

735 bis 739

121.234.497,10 121.234.497,10

45 Sonstige Kapitaltransfers 745 bis 748, -7452, 755 bis 757,

785, 788, 77 125.978.495,74 125.978.495,74

49 Summe 4 (Vermögensgebarung und 

Kapitaltransfers ohne 

Finanztransaktionen) 376.482.331,35 432.840,06 376.049.491,29

92 SALDO 2: Saldo der 

Vermögensgebarung und 

Kapitaltransfers ohne 

Finanztransaktionen

Summe 3 minus Summe 4

-336.292.403,26 -432.590,06 -335.859.813,20

Einzahlungen aus 

Finanztransaktionen

50 Veräußerung von Beteiligungen und 

Wertpapieren

08

0,00 0,00

51 Investitions- und Tilgungszuschüsse 

zwischen Unternehmungen und 

marktbestimmten Betrieben des 

Landes (entspr. A 85-89) 

8652

0,00 0,00

52 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven 298 0,00 0,00

53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von 

Darlehen an Träger des öffentlichen 

Rechts

240 bis 244, 250 bis 254

43.194.721,36 43.194.721,36

54 Einzahlungen aus der Rückzahlung von 

Darlehen an sonstige Unternehmungen 

und Haushalte

245 bis 249, 255 bis 259

194.276.318,88 194.276.318,88

55 Aufnahme von Finanzschulden bei 

Trägern des öffentlichen Rechts

340 bis 343, 350 bis 353, 3280

0,00 0,00

56 Aufnahme von sonstigen 

Finanzschulden

344 bis 349, 354 bis 359, 3210,

3220, 3230, 3240 510.640.000,00 510.640.000,00

58 Ausgleichszahlungen aus 

Finanzderivaten

8201, 8205

0,00 0,00

59 Summe 5 (Einzahlungen aus 

Finanztransaktionen) 748.111.040,24 0,00 748.111.040,24

Auszahlungen aus 

Finanztransaktionen

60 Erwerb von Beteiligungen und 

Wertpapieren

08

0,00 0,00

61 Investitions- und Tilgungszuschüsse 

zwischen Unternehmungen und 

marktbestimmten Betrieben des 

Landes (entspr. A 85-89) 

7452

1.350.000,00 1.350.000,00 0,00

62 Zuführung an Zahlungsmittelreserven 298 0,00 0,00

63 Gewährung von Darlehen an Träger des 

öffentlichen Rechts

240 bis 244, 250 bis 254

106.827.029,60 106.827.029,60

64 Gewährung von Darlehen an sonstige

Unternehmungen und Haushalte

245 bis 249, 255 bis 259

204.330.693,36 204.330.693,36

65 Rückzahlung von Finanzschulden bei 

Trägern des öffentlichen Rechts

340 bis 343, 350 bis 353, 3280 

49.349.511,05 49.349.511,05

66 Rückzahlung von Finanzschulden bei 

sonstigen Unternehmungen und 

Haushalten

344 bis 349, 354 bis 359, 3100,

3211, 3221, 3231, 3241

305.607.500,00 305.607.500,00

68 Ausgleichszahlungen aus 

Finanzderivaten

652, 655, 658

0,00 0,00

69 Summe 6 (Auszahlungen aus 

Finanztransaktionen) 667.464.734,01 1.350.000,00 666.114.734,01

93 SALDO 3: Saldo der 

Finanztransaktionen

Summe 5 minus Summe 6

80.646.306,23 -1.350.000,00 81.996.306,23
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94 SALDO 4: Summe der Salden 1, 2 und 3 492.579.311,78 -8.074.704,10 500.654.015,88

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 

und ohne Finanztransaktionen

Saldo 1 plus Saldo 2

418.657.709,65

71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte, "davon A

85-89" -8.074.704,10

95 Finanzierungssaldo (,,vorläufiges

Maastricht-Ergebnis") 410.583.005,55

Bereinigung um den technischen 

Einmaleffekt aus der Überführung der 

ehemaligen Gebührstellungen -366.888.589,42

95 Finanzierungssaldo (,,Maastricht-

Ergebnis" nach Einmaleffekt) 43.694.416,13
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2. Personaldaten des Landes für das Jahr 2015 (Anlage 4) 
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3. Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentli-
chen Rechts, die zumindest nach Teilsektoren des Staates und nach Ansät-
zen aufzugliedern sind (Anlage 6a) 
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4. Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven  
(Anlage 6b) 
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5. Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) 
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6. Nachweis über Kassenstärker (Anlage 6d) 
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7. Nachweis über Finanzschulden von Krankenanstalten oder Kranken-
anstaltenbetriebsgesellschaften der Länder (Anlage 6f) 
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8. Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6g) 
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9. Leasingspiegel (Anlage 6j) 

 

 
  

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Buchwert 31.12. Buchwert 31.12.

(t-1) (t)

Auszahlungen für den Erwerb 

von Gebäuden und Bauten
2.636.081,86 0,00 0,00 0,00 1.046.069,28 0,00 76

Summe Gesamthaushalt 2.636.081,86 0,00 0,00 0,00 1.046.069,28 0,00 76

Zusammenfassung nach

§ 1 Abs. 2

Leasingentgelt

/

Jahr

Druckermiete 2010-2015 0,00 0,00 517.233,17 0,00 0 43.102,76

CNC-gesteuertes 

Bearbeitungszentrum

LBS Fürstenfeld

10/2011 - 09/2018 212.603,64 0,00 29.626,44 0,00 2,75 81.472,71

Summe 212.603,64 0,00 546.859,61 0,00 124.575,47

Zusammenfassung nach

§ 1 Abs. 2

*Angaben soweit aus dem UGB Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Finanzierungsleasing

MVAG/Bezeichnung
Ursprüngliche 

Anschaffungskosten

kumulierte 

Abschreibung

Summe ausstehender 

Mindestleasingzahl. 

Barwert 

ausstehender 

Mindestleasingzahl

Restlaufzeit in 

Monaten

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2

Operating Leasing

Projektbezeichnung Grundmietzeit
Gesamt-

investitionskosten
Sofortkaution

Restlaufzeit in 

Jahren

Kumulierte 

Restzahlungen 

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2*

Hiervon: 

Ansparkaution
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10.  Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft 
 (Anlage 6k) 
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Anmerkung: Die Marktbürgerschaft Gröbming Dachstein – Therme Bohr- und Erschließungs GmbH 
wurde aufgelöst und am 4.6.2015 im Firmenbuch gelöscht.  
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11. Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörper-
schaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 
50 % (Anlage 6m) 
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12.  Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6q) 
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13.  Rückstellungsspiegel (Anlage 6r) 
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14.  Nachweis über den Stand an Sonderhaftungen 2015 
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15.  Nachweis über den Stand der Haftungen 2015 
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16.  Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensions- 
 bezogene Aufwendungen (Anlage 6t) 
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17.  Nachweis über die nicht voranschlagswirksam verbuchten Ein- und 
 Auszahlungen (Länder) (Anlage 6u) 
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D. Wirtschaftspläne 

Gemäß § 1 (2) VRV 2015 sind für wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe und betriebsähnliche 

Einrichtungen, die eigene Wirtschaftspläne erstellen und die andere gesetzliche Regelungen (UGB, 

IFRS) anwenden, die Wirtschaftspläne und Rechnungsabschlüsse ohne Anlagen einzeln dem Voran-

schlag und dem Rechnungsabschluss der Gebietskörperschaft beizulegen.  
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1. Wirtschaftsplan „Steiermärkische Landesforste“ 

 
  

Ergebnisbudget
Budget 2015 RA 2015 Abweichung

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4.880.000 4.878.499 -1.501 

Erträge aus Transfers 0 

Finanzerträge 0 

Summe Erträge 4.880.000 4.878.499 -1.501 

Personalaufwand 2.200.000 2.175.413 -24.587 

Sachaufwand (ohne Transfers) 2.640.000 2.657.719 17.719 

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) 0 

Finanzaufwand 15.000 10.235 -4.765 

Summe Aufwendungen 4.855.000 4.843.366 -11.634 

(0) Nettoergebnis 25.000 35.133 10.133 

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen 20.000 16.915 -3.085 

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen 5.000 18.217 13.217 

Finanzierungsbudget
Budget 2015 RA 2015 Abweichung

Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4.880.000 4.878.499 -1.501 

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0 

Einzahlungen aus Finanzerträgen 30.000 -30.000 

Summe Einzahlungen operative Gebarung 4.910.000 4.878.499 -31.501 

Auszahlungen aus dem Personalaufwand 2.200.000 2.175.413 -24.587 

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 2.130.000 2.248.170 118.170 

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0 

Auszahlungen aus Finanzaufwand 15.000 10.235 -4.765 

Summe Auszahlungen operative Gebarung 4.345.000 4.433.817 88.817 

Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung 565.000 444.683 -120.317 

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 

Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0 

Summe Einzahlungen investive Gebarung 0 

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 120.000 68.135 -51.865 

Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 

Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 

Summe Auszahlungen investive Gebarung 120.000 68.135 -51.865 

Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung -120.000 -68.135 51.865 

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 445.000 376.548 -68.452 

Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden    1) 0 

Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten 0 

Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten 0 

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 310.000 302.895 -7.105 

Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen 0 

Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten 0 

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 

Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 310.000 302.895 -7.105 

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit -310.000 -302.895 7.105 

Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 135.000 73.653 -61.347 
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2. Wirtschaftsplan „Landesforstgärten“ 
 

 
  

Ergebnisbudget
Budget 2015 RA 2015 Abweichung

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.732.000 1.855.260 123.260 

Erträge aus Transfers 46.000 47.748 1.748 

Finanzerträge 6.000 2.427 -3.573 

Summe Erträge 1.784.000 1.905.435 121.435 

Personalaufwand 634.000 709.376 75.376 

Sachaufwand (ohne Transfers) 1.092.000 1.117.894 25.894 

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) 0 

Finanzaufwand 1.000 2.840 1.840 

Summe Aufwendungen 1.727.000 1.830.110 103.110 

(0) Nettoergebnis 57.000 75.325 18.325 

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen 55.000 73.325 18.325 

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen 2.000 2.000 0 

Finanzierungsbudget
Budget 2015 RA 2015 Abweichung

Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.732.000 1.855.260 123.260 

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 46.000 47.748 1.748 

Einzahlungen aus Finanzerträgen 6.000 2.427 -3.573 

Summe Einzahlungen operative Gebarung 1.784.000 1.905.435 121.435 

Auszahlungen aus dem Personalaufwand 634.000 709.376 75.376 

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 960.000 1.020.946 60.946 

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0 

Auszahlungen aus Finanzaufwand 1.000 2.840 1.840 

Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.595.000 1.733.162 138.162 

Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung 189.000 172.273 -16.727 

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 

Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0 

Summe Einzahlungen investive Gebarung 0 0 0 

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 134.000 138.113 4.113 

Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0 

Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 

Summe Auszahlungen investive Gebarung 134.000 138.113 4.113 

Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung 134.000 138.113 4.113 

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 55.000 34.160 -12.614 

Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden    1) 0 

Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten 0 

Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten 0 

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0 

Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen 0 

Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten 0 

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 

Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 

Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 55.000 34.160 -12.614 
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3. Wirtschaftsplan „Steiermärkische Landesbahnen“ 
 

 
 
 
  

Ergebnisbudget
Budget 2015 RA 2015 Abweichung

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 23.845.200 25.736.239 1.891.039 

Erträge aus Transfers 2.842.200 2.744.383 -97.817 

Finanzerträge 100.000 53.503 -46.497 

Summe Erträge 26.787.400 28.534.125 1.746.725 

Personalaufwand 13.514.100 13.019.711 -494.389 

Sachaufwand (ohne Transfers) 12.633.500 12.717.499 83.999 

Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers) 0 

Finanzaufwand 60.000 10.363 -49.637 

Summe Aufwendungen 26.207.600 25.747.573 -460.027 

(0) Nettoergebnis 579.800 2.786.552 2.206.752 

Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0 

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen 579.800 2.786.552 2.206.752 

Finanzierungsbudget
Budget 2015 RA 2015 Abweichung

Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 23.845.200 25.736.239 1.891.039 

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 2.842.200 2.744.383 -97.817 

Einzahlungen aus Finanzerträgen 100.000 53.503 -46.497 

Summe Einzahlungen operative Gebarung 26.787.400 28.534.125 1.746.725 

Auszahlungen aus dem Personalaufwand 13.514.100 13.019.711 -494.389 

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 12.633.500 12.717.499 83.999 

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0 

Auszahlungen aus Finanzaufwand 60.000 10.363 -49.637 

Summe Auszahlungen operative Gebarung 26.207.600 25.747.573 -460.027 

Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung 579.800 2.786.552 2.206.752 

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 35.200 117.087 81.887 

Einzahlungen aus Kapitaltransfers 4.100.000 4.100.000 0 

Summe Einzahlungen investive Gebarung 4.135.200 4.217.087 81.887 

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 4.100.000 8.103.839 4.003.839 

Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 53.000 16.012 -36.988 

Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0 

Summe Auszahlungen investive Gebarung 4.153.000 8.119.851 3.966.851 

Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung -17.800 -3.902.764 -3.884.964 

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 562.000 -1.116.212 -1.678.212 

Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden    1) 0 

Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten 0 

Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten 0 

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0 1.339.243 1.339.243 

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 1.339.243 1.339.243 

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 562.000 223.031 -338.969 

Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen 0 

Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten 0 

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 

Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 562.000 223.031 -338.969 

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit -562.000 1.116.212 1.678.212 

Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0 -0 -0 
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E. Übersichten 

 

Ad Punkt A.4.1 „Änderung der Geschäftsein- und –verteilung“ 
 
Abbildung 1 Budgetstruktur vor der Landtagswahl 
 

 
 
 
Abbildung 2 Budgetstruktur nach der Landtagswahl 
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Ad Punkt A.4.2. „Übergang VRV 1997 und 2015“  
 
Übergang VRV 1997 zu 2015 - Gliederung 

Abbildung 3 Überleitung Ergebnishaushalt 

 

 
 
 
 

 
  

Budget 2015 Verschiebungen
Budget 2015

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3.589.634.300 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3.589.634.300

Erträge aus Transfers 1.056.294.200 Erträge aus Transfers 1.056.294.200

Finanzerträge 48.422.000 Finanzerträge 48.422.000

Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit 308.683.300 (- 1) -249.774.000 

(- 4) -58.909.300 

Summe Erträge 5.003.033.800 Summe Erträge 4.694.350.500

Personalaufwand 1.808.351.400 (- 2) -7.074.400 Personalaufwand 1.801.277.000

Betrieblicher Sachaufwand 232.092.700 7.074.400 (+ 2) Betrieblicher Sachaufwand 239.166.900

Transferaufwand 2.614.600.300 Transferaufwand 2.614.600.300

Finanzaufwand 83.942.000 200 (+ 2) Finanzaufwand 83.942.200

Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit 293.869.600 (- 3) -293.869.600 

Summe Aufwendungen 5.032.856.000 Summe Aufwendungen 4.738.986.400

Nettoergebnis -29.822.200 Nettoergebnis (vor technischem Effekt) -44.635.900 

249.774.000 (+ 1) (+)Ao.technischer Effekt aus der Auflösung von 

Gebührstellungen

249.774.000

(-) Ao. Technischer Effekt aus der Auflösung von 

Gebührstellungen (Dotierung Rückstellungen)

Nettoergebnis (nach technischem Effekt) 205.138.100

Zuweisung (-) und Entnahme (+) von 

Haushaltsrücklagen

3.024.600

58.909.300 (+ 4) Entnahmen von Haushaltsrücklagen 58.909.300

55.884.700 (+ 3) Zuweisung an Haushaltsrücklagen 55.884.700

208.162.700

237.984.900 (+ 3) (-) Ao. Technischer Effekt aus der Auflösung von 

Gebührstellungen (Zuweisung an 

Haushaltsrücklagen)

237.984.900

-29.822.200 
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von 

Haushaltsrücklagen

Gliederung der Vorlage an den Landtag; Landtagsbeschluss Nr. 1057 vom 

16. Dezember 2014

Gliederung gem. Voranschlags- und Rechungsabschlussverordnung  (VRV 

2015) vom 19.10.2015 (BGBl. II, Nr. 313/2015)

Ergebnisbudget 2015 Ergebnisbudget 2015

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von 

Haushaltsrücklagen (vor technischem Effekt einer 

Rücklagenzuführung)

Legende

(1) Auflösung ehemaliger Gebührstellungen aus Erträge Interner Finanzierung in

Ao. Technischen Effekt aus der Auflösung von Gebührstellungen

(2) Änderung der Zuordnung  (Bezüge der Abgeordneten, LRH ..) vom Personal- in den Sach- 

bzw. Finanzaufwand

(3) Dotierung Rücklage aus Aufwand Interner Finanzierung in Zuweisung an Haushaltsrücklagen

und Zuweisung am Haushaltsrücklagen aus Ao. Technischer Effekt aus der Auflösung von

Gebührstellungen

(4) Auflösung Rücklagen  aus Erträge Interner Finanzierung in Entnahme von Haushaltsrücklagen
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Abbildung 4 Überleitung Finanzierungshaushalt 
 

 
 
 

 

Budget 2015
Verschieb-

ungen
Budget 2015

OPERATIVE TÄTIGKEIT OPERATIVE GEBARUNG

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3.589.634.300 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3.589.634.300

Einzahlungen aus Transfers 1.023.924.400 2.997.800 (+ 5) Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 1.026.922.200

Einzahlungen aus Finanzerträgen 48.422.000 58.909.300 (+ 6) Einzahlungen aus Finanzerträgen 107.331.200

100 (+ 7)

Summe Einzahlungen operative Gebarung 4.661.980.700 Summe Einzahlungen operative Gebarung 4.723.887.700

Auszahlungen aus dem Personalaufwand 1.808.351.400 (- 2) -7.074.400 Auszahlungen aus Personalaufwand 1.801.277.000

Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand 224.702.700 7.074.400 (+ 2) Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne 

Transferaufwand)

231.777.100

Auszahlungen aus Transfers 2.210.424.700 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 2.210.424.700

Auszahlungen aus dem Finanzaufwand 83.942.000 55.884.700 (+ 3) Auszahlungen aus Finanzaufwand 139.826.900

200 (+ 7)

Summe Auszahlungen operative Gebarung 4.327.420.800 Summe Auszahlungen operative Gebarung 4.383.305.700

Saldo (1) Operative Gebarung 334.559.900 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung 340.582.000

Budget 2015 Budget 2015

INVESTIVE TÄTIGKEIT INVESTIVE GEBARUNG

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 612.500 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 612.500

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen, aus 

Rückersätzen für Haftungen, Bürgschaften, Garantien 

sowie von gewährten Vorschüssen und Anzahlungen

223.263.300 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie 

gewährten Vorschüssen

223.263.300

Einzahlungen aus investitionsbezogenen 

Kapitaltransfers

32.369.800 (- 5) -2.997.800 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 29.372.000

Summe Einzahlungen investive Gebarung 256.245.600 Summe Einzahlungen investive Gebarung 253.247.800

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 98.813.900 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 98.813.900

Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen, aus 

dem Forderungsaufbau und aus gewährten 

Vorschüssen

340.381.900 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie 

gewährten Vorschüssen

340.381.900

Auszahlungen aus investitionsbezogenen 

Kapitaltransfers

404.175.600 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 404.175.600

Summe Auszahlungen investive  Gebarung 843.371.400 Summe Auszahlungen investive Gebarung 843.371.400

Saldo (2) Investive Gebarung -587.125.800 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung -590.123.600

Saldo Algemeine Gebarung (Saldo 1 + Saldo 2) -249.541.600

INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Einzahlungen aus Rücklagenentnahmen (Abbau von 308.683.300 (- 1) -249.774.000

Zahlungsmittelreserven der Vorjahre) (- 6) -58.909.300

Sonstige Erträge aus der internen 

Finanzierungstätigkeit

0 (+ 1) 249.774.000 (+) Ao. Techn. Effekt aus der Auflösung von 

Gebührstellungen

249.774.000

(-) a.o. Tilgung aus dem technischen Effekt der 

Überleitung
308.683.300

Auszahlungen aus Rücklagenzuführungen (Aufbau von 

Zahlungsmittelreserven)

55.884.700 (- 3) -55.884.700 (-) a.o. Tilgung aus dem technischen Effekt der 

Überleitung

55.884.700 Summe technischer Effekt 249.774.000

Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit 252.798.600

Nettofinanzierungsbedarf  (Salden 1 + 2 + 3) 232.700 (- 7) -300 232.400

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 124.767.300 237.984.900 (+ 4) Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 362.752.200

Einzahlungen aus der Aufnahme von zur 

Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten

0 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur 

Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten

0

Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei 

derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

0 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei 

derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

0

Einzahlungen aus dem Abgang von 

Finanzinstrumenten

0 Einzahlungen aus dem Abgang von 

Finanzinstrumenten

0

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 124.767.300 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 362.752.200

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 125.000.000 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 125.000.000

Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung 

eingegangenen Geldverbindlichkeiten

0 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung 

eingegangenen Geldverbindlichkeiten

0

Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei 

derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

0 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei 

derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

0

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0

Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 125.000.000 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 125.000.000

Saldo (4) Externe Finanzierungstätigkeit -232.700 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 237.752.200

237.984.600

-232.400

0 0

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 

aus der Liquiditätsreserve

237.984.900 (- 4) -237.984.900

Gliederung der Vorlage an den Landtag; Landtagsbeschluss Nr. 1057 

vom 16. Dezember 2014

Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen 

Finanzierungstätigkeit

(6) Nettofinanzierungssaldo aus der Finanzgebarung 

Finanzierungsbudget 2015

Saldo (5) Überschuss / Fehlbetrag (Salden 1 + 2 + 3 + 4) Überschuss / Fehlbetrag (Saldo 3 + Saldo 6)

Finanzierungsbudget 2015

Gliederung gem. Voranschlags- und Rechungsabschlussverordnung  

(VRV 2015) vom 19.10.2015 (BGBl. II, Nr. 313/2015)

Finanzierungsbudget 2015

Finanzierungsbudget 2015

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo Allgemeine Gebarung 

(Saldo 1 + 2 + Saldo technsischer Effekt

Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung 

(Saldo 3 + 4)

Summe Auszahlungen aus dem 

Geldfluss der internen 

Finanzierungstätigkeit
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Legende

(1) Einzahlung aus Rücklagenentnahmen (Abbau von Zahlungsmittelreserven)  in

Ao. Technischen Effekt aus der Auflösung von Gebührstellungen

(2) Änderung der Zuordnung  (Bezüge der Abgeordneten, LRH ..) vom Personal- in den Sachaufwand

(3) Änderung der finanzierungswirksamen Rücklagenentnahme von Auszahlungen aus Rücklagen-

entnahmen in Auszahlungen aus Finanzaufwand

(4) Zuordnung einer geplanten Aufnahme bereits genehmigter Darlehensaufnahmen

in Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden

(5) Änderung der Zuordnung aus der investiven in die operative Gebarung (VRV - Neu)

(6) Änderung der finanzierungswirksamen Zuführung von Rücklagen von Einzahlungen aus

Rücklagenentnahmen in Einzahlungen aus Finanzerträgen

(7) lt. VRV - Neu waren  bisher finanzierungsunwirksam veranschlagte Beträge

als finanzierungswirksam auszuweisen
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Ad Punkt A.4.3.5. Mehrauszahlungen 
Abbildung 5 Mit dem Budget 2016 genehmigte Mehrauszahlungen 
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Ad Punkt A.4.4. Mittelbindung von 0,5 % gemäß Bedeckungs- und Ermächtigungsregelun-
gen 
 

Abbildung 6 Mittelbindung von 0,5 % 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abteilung Bindung im System Abweichung Abteilung Bindung im System Abweichung

  Detaibudget 0,50% gebunden   Detaibudget 0,50% gebunden

ABT01 78.090,00 78.090,00 0,00 ABT08 4.695.955,50 4.695.955,50 0,00

Organisation und Informationstechnik 78.090,00 78.090,00 0,00 Gesundheit und Pflegemanagement 4.471.278,50 4.471.278,50 0,00

ABT02 669.298,50 626.298,56 -42.999,94 Veterinärwesen 53.282,00 53.282,00 0,00

ABB Steiermark 26.025,50 26.025,50 0,00 Wissenschaft und Forschung 171.395,00 171.395,00 0,00

Allgemein 26.528,01 26.528,01 0,01 ABT09 343.626,22 343.626,22 0,00

BBL Liezen 10.238,00 10.238,00 0,00 Entwicklungszusammenarbeit 2.618,50 2.618,50 0,00

BBL Obersteiermark Ost 10.249,50 10.249,50 0,00 Europa, Außenbeziehungen 7.605,00 7.605,00 0,00

BBL Obersteiermark West 8.477,00 8.477,00 0,00 Kultur 315.347,50 315.347,50 0,00

BBL Oststeiermark 12.034,00 12.034,00 0,00 Volkskultur 18.055,22 18.055,22 0,00

BBL Steirischer Zentralraum 15.245,00 15.245,00 0,00 ABT10 631.169,00 631.169,00 0,00

BBL Südoststeiermark 8.862,50 8.862,50 0,00 Land- und Forstwirtschaft 371.675,50 371.675,50 0,00

BBL Südweststeiermark 9.997,00 9.997,00 0,00 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 22.033,50 22.033,50 0,00

BH Bruck/Mürzzuschlag 50.767,76 42.267,76 -8.500,00 Land- und forstwirtschaftliche Schulen 228.669,00 229.519,00 850,00

BH Deutschlandsberg 19.686,22 19.686,22 0,01 VBH St. Martin 8.791,00 7.941,00 -850,00

BH Graz-Umgebung 48.067,72 48.067,72 0,01 ABT11 1.933.488,00 1.933.488,00 0,00

BH Hartberg-Fürstenfeld 48.916,76 36.066,76 -12.850,00 Integration/Diversität 11.688,50 11.688,50 0,00

BH Leibnitz 26.869,72 26.869,72 0,01 Soziale Betriebe 92.733,50 92.733,50 0,00

BH Leoben 23.300,72 23.300,72 0,01 Soziales und Arbeit 1.829.066,00 1.829.066,00 0,00

BH Liezen 42.875,47 37.800,47 -5.075,00 ABT12 380.125,67 273.792,17 -106.333,50

BH Murau 14.853,22 14.853,22 0,00 Österreichring 10.640,50 10.640,50 0,00

BH Murtal 29.802,26 29.477,26 -325,00 Sport 35.440,50 35.440,50 0,00

BH Südoststeiermark 34.796,76 34.796,76 0,00 Tourismus 150.187,67 44.605,17 -105.582,50

BH Voitsberg 24.604,22 19.604,22 -5.000,00 Wirtschaft 183.857,00 183.106,00 -751,00

BH Weiz 41.130,22 29.880,22 -11.250,00 ABT13 71.410,00 71.410,00 0,00

Zentral 135.971,00 135.971,00 0,00 Umwelt und Raumordnung 71.410,00 71.410,00 0,00

ABT03 39.767,00 39.767,00 0,00 ABT14 126.663,00 126.663,00 0,00

Landesarchiv 11.416,50 11.416,50 0,00 Wasserwirtschaft und Ressourcen 126.663,00 126.663,00 0,00

Verfassung und Inneres 28.350,50 28.350,50 0,00 ABT15 2.234.588,23 2.234.588,23 0,00

ABT04 1.806.894,00 1.799.994,00 -6.900,00 Energie 91.373,50 91.373,50 0,00

Beteiligungen 136.574,50 129.674,50 -6.900,00 Energie und Umweltkontrolle 0,00 0,00 0,00

Finanzen 1.670.319,50 1.670.319,50 0,00 Technik und Umweltkontrolle 96.047,73 96.047,73 0,00

ABT05 5.318.273,00 5.196.129,50 -122.143,50 Wohnbau 2.047.167,00 2.047.167,00 0,00

KAGPA 4.343.047,50 4.343.047,50 0,00 ABT16 1.403.428,00 1.403.428,00 0,00

Personal 975.225,50 853.082,00 -122.143,50 Hochbau 12.951,00 12.951,00 0,00

ABT06 5.433.283,50 5.212.296,00 -220.987,50 STED 464.754,50 464.754,50 0,00

Berufsschulen (BS) 336.144,00 336.140,50 -3,50 Verkehr 925.722,50 925.722,50 0,00

BS Allgemein 26.924,00 11.923,50 -15.000,50 ABT17 42.523,50 42.523,50 0,00

Frauen 3.340,50 3.340,50 0,00 Landes- u.Regionalentw., Statistik, GIS 42.523,50 42.523,50 0,00

Gesellschaft Allgemein 69.508,00 69.358,50 -149,50 LAD 181.065,89 181.065,90 0,01

J.J. Fux Konservatorium 36.393,50 35.406,00 -987,50 LAD KS 146.088,00 146.088,00 0,00

Jugendhäuser (JH) 36.926,50 36.926,50 0,00 Landesamtsdirektion 34.977,89 34.977,90 0,01

Kinderbildung- und betreuung 646.342,00 540.128,00 -106.214,00 LRH 11.717,50 11.717,50 0,00

Komm. Musikschulen 125.585,00 125.585,00 0,00 Landesrechnungshof 11.717,50 11.717,50 0,00

Pflichtschulen 4.144.074,50 4.045.442,00 -98.632,50 LTD 48.718,50 48.718,50 0,00

VBH Retzhof 8.045,50 8.045,50 0,00 Landtagsdirektion 48.718,50 48.718,50 0,00

ABT07 1.276.905,50 1.276.905,50 0,00 LVWG 31.395,00 31.395,00 0,00

BZ und Schulbaufonds nicht SPÖ-Gemeinden 470.755,50 470.755,50 0,00 Landesverwaltungsgericht 31.395,00 31.395,00 0,00

BZ und Schulbaufonds von SPÖ-Gemeinden 327.715,50 327.715,50 0,00 Gesamtergebnis 26.758.385,50 26.259.021,08 -499.364,42

Finanzzuweisungen nach FAG 98.954,00 98.954,00 0,00

Ländlicher Wegebau 34.515,50 34.515,50 0,00

Pensionen, Ruhebez. Pflegegeld Gemeinden 342.464,50 342.464,50 0,00

Wahlen 2.500,50 2.500,50 0,00
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Ad Punkt 4.7.Nicht verbrauchte genehmigte Mittel aus dem Budget 2015  (Rücklagen und 
Rückstellungen) und den Vorjahren (Gebührstellungen ALT) 
 
Abbildung 7 Rückstellungen 
 

 

 
 

Abteilung Rückstellungen Rückstellungen Gesamt

   Detailbudget aus Gebühr- 2015

      Art der Rückstellung  stellungen ALT

ABT01 4.488,49 620.456,34 624.944,83

Organisation und Informationstechnik 4.488,49 620.456,34 624.944,83

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 4.488,49 620.456,34 624.944,83

ABT02 72.532,44 232.553,31 305.085,75

Allgemein 21.708,64 21.708,64

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 21.708,64 21.708,64

Zentral 72.532,44 210.844,67 283.377,11

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 72.532,44 210.844,67 283.377,11

ABT03 51.000,00 51.000,00

Verfassung 51.000,00 51.000,00

Rückstellungen für Prozesskosten 51.000,00 51.000,00

ABT04 43.858,96 138.070.873,30 138.114.732,26

Beteiligungen 16.101.196,08 16.101.196,08

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 16.101.196,08 16.101.196,08

Finanzen 43.858,96 121.969.677,22 122.013.536,18

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 43.858,96 269.677,22 19.713.536,18

Rückstellungen für Haftungen 40.000.000,00 40.000.000,00

Sonstige langfristige Rückstellungen 62.300.000,00 62.300.000,00

ABT05 3.332.913,36 3.332.913,36

Personal 3.332.913,36 3.332.913,36

Rückstellungen für Abfertigungen 2.605.825,26 2.605.825,26

Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 727.088,10 727.088,10

ABT06 4.936.541,02 4.936.541,02

Berufsschulen (BS) 531.579,90 531.579,90

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 531.579,90 531.579,90

Gesellschaft 13.660,00 13.660,00

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 13.660,00 13.660,00

Jugendhäuser (JH) 85.710,60 85.710,60

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 85.710,60 85.710,60

Kinderbildung- und betreuung 50.537,73 50.537,73

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 50.537,73 50.537,73

Pflichtschulen 4.255.052,79 4.255.052,79

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 4.255.052,79 4.255.052,79

ABT08 161.057,93 951.469,50 1.112.527,43

Gesundheit und Pflegemanagement 161.057,93 951.469,50 1.112.527,43

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 161.057,93 951.469,50 1.112.527,43

ABT09 20.581,53 807,90 21.389,43

Europa, Außenbeziehungen 10.718,09 0,00 10.718,09

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 10.718,09 0,00 10.718,09

Kultur 9.863,44 807,90 10.671,34

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 9.863,44 807,90 10.671,34

ABT10 528.932,31 36.066,67 564.998,98

Land- und Forstwirtschaft 36.066,67 36.066,67

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 36.066,67 36.066,67

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 508.075,00 0,00 508.075,00

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 508.075,00 0,00 508.075,00

Land- und forstwirtschaftliche Schulen 20.857,31 0,00 20.857,31

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 20.857,31 0,00 20.857,31
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Abteilung Rückstellungen Rückstellungen Gesamt

   Detailbudget aus Gebühr- 2015

      Art der Rückstellung  stellungen ALT

ABT11 278.557,25 0,00 278.557,25

Integration/Diversität 50.754,81 0,00 50.754,81

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 50.754,81 0,00 50.754,81

Soziales und Arbeit 227.802,44 0,00 227.802,44

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 227.802,44 0,00 227.802,44

ABT12 12.892.220,71 4.014.871,24 16.907.091,95

Sport 1.080.543,99 1.080.543,99

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1.080.543,99 1.080.543,99

Tourismus 1.779.392,83 1.340.604,27 3.119.997,10

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1.779.392,83 1.340.604,27 3.119.997,10

Wirtschaft 11.112.827,88 1.593.722,98 12.706.550,86

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 2.412.827,88 1.593.722,98 4.006.550,86

Sonstige langfristige Rückstellungen 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00

ABT13 65.081,97 29.225,00 94.306,97

Umwelt und Raumordnung 65.081,97 29.225,00 94.306,97

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 65.081,97 29.225,00 94.306,97

ABT14 1.125.798,79 652.150,00 1.777.948,79

Wasserwirtschaft 1.125.798,79 652.150,00 1.777.948,79

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 1.125.798,79 652.150,00 1.777.948,79

ABT15 28.084.903,83 2.450.933,73 30.535.837,56

Energie 5.257.071,19 320.641,82 5.577.713,01

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 5.257.071,19 320.641,82 5.577.713,01

Technik Umweltkontr. 2.764.197,19 209.855,49 2.974.052,68

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 2.764.197,19 209.855,49 2.974.052,68

Wohnbau 20.063.635,45 1.920.436,42 21.984.071,87

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 9.576.248,45 1.920.436,42 11.496.684,87

Sonstige langfristige Rückstellungen 10.487.387,00 0,00 10.487.387,00

ABT16 719.698,93 41.695,81 761.394,74

Hochbau 637.670,09 0,00 637.670,09

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 637.670,09 0,00 637.670,09

Verkehr 82.028,84 41.695,81 123.724,65

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 82.028,84 41.695,81 123.724,65

ABT17 851.912,06 324.593,51 1.176.505,57

Landes- und Regionalent., Statistik u GIS 851.912,06 324.593,51 1.176.505,57

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 851.912,06 324.593,51 1.176.505,57

LAD 3.600,00 15.486,61 19.086,61

LAD KS 3.600,00 15.486,61 19.086,61

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 3.600,00 15.486,61 19.086,61

LTDIR 3.967,77 3.967,77

Landtagsdirektion 3.967,77 3.967,77

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 3.967,77 3.967,77

Gesamt 44.853.225,20 155.765.605,07 200.618.830,27
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Abbildung 8 Rücklagen je Abteilung und Detailbudget 
 
Die Darstellung der Rücklagen erfolgt ohne Ausweis der Innere Anleihen 

 

Abteilung Rücklagen aus 2015 2015 2015 Übernahme Gesamtergebnis

  Detailbudget Gebührstell- Um - / Nach Rücklagen EU, Rücklagen gem. Rücklagen vor

     Art der Rücklage ungen ALT Buchungen Zweckgeb, Fonds § 46 (1) StLHG 2015

ABT01

Organisation und Informationstechnik 665.198,36 1.725.950,45 174.872,68 2.566.021,49

Allg. RL 665.198,36 1.725.950,45 174.872,68 2.566.021,49

ABT02

ABB Steiermark 373,12 373,12

Allg. RL 373,12 373,12

Allgemein 19.779,28 19.779,28

Allg. RL 19.779,28 19.779,28

BH Graz-Umgebung 561.804,54 561.804,54

Allg. RL 561.804,54 561.804,54

BH Leibnitz 5.246,19 5.246,19

Allg. RL 5.246,19 5.246,19

Zentral 2.327.284,91 2.000.000,00 4.327.284,91

Allg. RL 2.327.284,91 2.000.000,00 4.327.284,91

ABT04

Beteiligungen 3.423.106,88 1.218.536,00 4.641.642,88

Allg. RL 3.423.106,88 3.423.106,88

Zweckgeb. RL 1.218.536,00 1.218.536,00

Finanzen 21.209.390,13 87.855.067,67 55.104.786,40 76.597.766,54 240.767.010,74

Allg. RL 21.209.390,13 62.378.796,00 83.588.186,13

RL-Alt 76.597.766,54 76.597.766,54

Zweckgeb. RL 25.476.271,67 55.104.786,40 80.581.058,07

ABT06

Berufsbildendes Schulwesen 950.390,23 950.390,23

Allg. RL 950.390,23 950.390,23

Berufsschulen (BS) 204.003,11 204.003,11

Allg. RL 204.003,11 204.003,11

Gesellschaft 56.956,93 356.479,47 240.770,92 654.207,32

Allg. RL 44.412,17 240.770,92 285.183,09

Zweckgeb. RL 12.544,76 356.479,47 369.024,23

Kinderbildung- und betreuung 13.789.516,60 26.981.858,24 143.770,90 40.915.145,74

Allg. RL 143.770,90 143.770,90

Zweckgeb. RL 13.789.516,60 26.981.858,24 40.771.374,84

Pflichtschulen 23.334.858,78 15.352.158,75 38.687.017,53

Zweckgeb. RL 23.334.858,78 15.352.158,75 38.687.017,53

VBH Retzhof 6.042,44 6.042,44

EU-Geb. RL 6.042,44 6.042,44

ABT07

BZ und Schulbaufonds aller nicht SPÖ Gem. 1.644.400,00 33.847.635,01 35.492.035,01

Allg. RL 1.644.400,00 1.644.400,00

Fonds-Geb. RL 65.346,00 65.346,00

Zweckgeb. RL 33.782.289,01 33.782.289,01

BZ und Schulbaufonds von SPÖ Gemeinden 18.613.389,00 55.868.904,00 74.482.293,00

Allg. RL 442.500,00 442.500,00

Zweckgeb. RL 18.170.889,00 55.868.904,00 74.039.793,00

Finanzzuweisungen nach FAG 1.075.362,70 1.075.362,70

Allg. RL 1.075.362,70 1.075.362,70

Ländlicher Wegebau 20.178,28 855.482,22 875.660,50

Zweckgeb. RL 20.178,28 855.482,22 875.660,50

Pensionen d. Gem. 1.249,53 40.521.370,24 40.522.619,77

RL-Alt 40.521.370,24 40.521.370,24

Zweckgeb. RL 1.249,53 1.249,53

Wahlen 386.406,41 386.406,41

Allg. RL 386.406,41 386.406,41

ABT08

Gesundheit und Pflegemanagement 8.585.065,00 18.820,01 8.603.885,01

Allg. RL 8.585.065,00 8.585.065,00

RL-Alt 18.820,01 18.820,01

Veterinärwesen 547.580,14 507.139,84 281.816,40 55.474,68 1.392.011,06

Allg. RL 281.816,40 281.816,40

Fonds-Geb. RL 371.633,19 193.152,82 564.786,01

RL-Alt 55.474,68 55.474,68

Zweckgeb. RL 175.946,95 313.987,02 489.933,97

Wissenschaft und Forschung 4.567.665,55 2.159.606,13 8.583,01 6.735.854,69

Allg. RL 799.996,00 8.583,01 808.579,01

EU-Geb. RL 1.312.946,07 1.312.946,07

Fonds-Geb. RL 2.454.723,48 2.159.606,13 4.614.329,61
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Abteilung Rücklagen aus 2015 2015 2015 Übernahme Gesamtergebnis

  Detailbudget Gebührstell- Um - / Nach Rücklagen EU, Rücklagen gem. Rücklagen vor

     Art der Rücklage ungen ALT Buchungen Zweckgeb, Fonds § 46 (1) StLHG 2015

ABT09

Europa, Außenbeziehungen 56.000,00 15.081,71 71.081,71

Allg. RL 15.081,71 15.081,71

EU-Geb. RL 56.000,00 56.000,00

Kultur 5.366,58 802.218,74 132.976,43 940.561,75

Allg. RL 5.366,58 132.976,43 138.343,01

EU-Geb. RL 17.200,00 17.200,00

Zweckgeb. RL 785.018,74 785.018,74

ABT10

Bildungshaus St. Martin 7.238,11 91.097,06 98.335,17

Allg. RL 91.097,06 91.097,06

Zweckgeb. RL 7.238,11 7.238,11

Land- und Forstwirtschaft 3.319.078,81 128.855,79 22.806.583,53 549.462,15 26.803.980,28

Allg. RL 1.379.521,00 549.462,15 1.928.983,15

EU-Geb. RL 22.658.572,98 22.658.572,98

Zweckgeb. RL 1.939.557,81 128.855,79 148.010,55 2.216.424,15

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 58.380,00 213.701,60 272.081,60

Allg. RL 213.701,60 213.701,60

Zweckgeb. RL 58.380,00 58.380,00

Land- und forstwirtschaftliche Schulen 47.506,80 1.699.199,40 1.746.706,20

Allg. RL 47.506,80 1.699.199,40 1.746.706,20

ABT11

Integration/Diversität 640.465,41 640.465,41

Allg. RL 640.465,41 640.465,41

Soziales und Arbeit 618.365,32 2.200.000,00 2.969.867,41 5.788.232,73

Allg. RL 618.365,32 2.200.000,00 2.969.867,41 5.788.232,73

ABT12

Sport 1.391.053,89 1.161.670,00 2.552.723,89

Allg. RL 1.391.053,89 1.161.670,00 2.552.723,89

Tourismus 534.715,95 1.271.840,61 12.947.717,05 14.754.273,61

Allg. RL 479.660,47 479.660,47

Fonds-Geb. RL 494.793,44 494.793,44

RL-Alt 12.947.717,05 12.947.717,05

Zweckgeb. RL 55.055,48 777.047,17 832.102,65

Wirtschaft 51.240.176,14 12.497.086,50 7.272.328,95 768,29 71.010.359,88

Allg. RL 7.913.414,74 7.272.328,95 15.185.743,69

EU-Geb. RL 14.518.897,53 12.497.086,50 27.015.984,03

RL-Alt 768,29 768,29

Zweckgeb. RL 28.807.863,87 28.807.863,87

ABT13

Umwelt und Raumordnung 933.421,20 1.871.612,31 303.336,73 3.108.370,24

Allg. RL 152.120,31 303.336,73 455.457,04

EU-Geb. RL 731.508,35 1.871.612,31 2.603.120,66

Zweckgeb. RL 49.792,54 49.792,54

ABT14

Wasserwirtschaft 4.211.723,97 255.636,00 168.937,88 5.476.545,92 107.465,14 10.220.308,91

Allg. RL 4.073.155,48 5.476.545,92 9.549.701,40

RL-Alt 107.465,14 107.465,14

Zweckgeb. RL 138.568,49 255.636,00 168.937,88 563.142,37

ABT15

Energie 6.073.430,24 1.045.736,97 2.697.861,00 9.817.028,21

Allg. RL 1.046.973,06 2.697.861,00 3.744.834,06

Fonds-Geb. RL 5.026.457,18 1.045.736,97 6.072.194,15

Technik Umweltkontr. 927.537,78 92.994,60 2.697.861,00 3.718.393,38

Allg. RL 927.537,78 2.697.861,00 3.625.398,78

Zweckgeb. RL 92.994,60 92.994,60

Wohnbau 14.793.959,24 21.121.869,30 35.915.828,54

Allg. RL 14.793.959,24 21.121.869,30 35.915.828,54
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Abbildung 9 Rücklagen nach Art der Verwendung 
 
Die Darstellung der Rücklagen erfolgt ohne Ausweis der Innere Anleihen 

 

  

Abteilung Rücklagen aus 2015 2015 2015 Übernahme Gesamtergebnis

  Detailbudget Gebührstell- Um - / Nach Rücklagen EU, Rücklagen gem. Rücklagen vor

     Art der Rücklage ungen ALT Buchungen Zweckgeb, Fonds § 46 (1) StLHG 2015

ABT16

BBL Liezen 2.557,37 2.557,37

Allg. RL 2.557,37 2.557,37

BBL Obersteiermark Ost 13.545,36 13.545,36

Allg. RL 13.545,36 13.545,36

BBL Obersteiermark Süd 560,33 560,33

Allg. RL 560,33 560,33

BBL Obersteiermark West 135,59 135,59

Allg. RL 135,59 135,59

BBL Steirischer Zentralraum 5.957,00 5.957,00

Allg. RL 5.957,00 5.957,00

BBL Südoststeiermark 1.062,10 1.062,10

Allg. RL 1.062,10 1.062,10

BBL Südweststeiermark 2.449,43 2.449,43

Allg. RL 2.449,43 2.449,43

Hochbau 515.181,83 114.000,00 629.181,83

Allg. RL 515.181,83 114.000,00 629.181,83

STED 1.152.762,88 1.152.762,88

Allg. RL 1.152.762,88 1.152.762,88

Verkehr 544.531,69 1.427.024,51 954.925,28 545.905,80 3.472.387,28

Allg. RL 545.905,80 545.905,80

Zweckgeb. RL 544.531,69 1.427.024,51 954.925,28 2.926.481,48

ABT17

Landes- und Regionalent., Statistik u GIS 2.648.564,29 1.712.895,78 420.524,00 4.781.984,07

Allg. RL 420.524,00 420.524,00

EU-Geb. RL 1.588.024,29 1.541.296,28 3.129.320,57

Zweckgeb. RL 1.060.540,00 171.599,50 1.232.139,50

LAD

LAD 35.906,99 148.643,26 184.550,25

Allg. RL 35.906,99 148.643,26 184.550,25

LAD KS 13.753.594,71 5.744.780,99 19.498.375,70

Allg. RL 6.207.400,00 6.207.400,00

Zweckgeb. RL 7.546.194,71 5.744.780,99 13.290.975,70

LRH

Landesrechnungshof 11.754,20 11.754,20

Allg. RL 11.754,20 11.754,20

LTD

Landtagsdirektion 18.349,13 18.349,13

Allg. RL 18.349,13 18.349,13

Gesamtergebnis 201.242.953,79 93.650.914,42 241.292.729,33 54.670.462,21 130.249.381,95 721.106.441,70

Art der Rücklage Rücklagen aus 2015 2015 Gesamt

Gebührstell- Rücklagen gem. Rücklagen

ungen ALT  § 46 (1) StLHG Sonstige 

Allgemeine Rücklagen 79.592.724,74 54.670.462,21 66.380.558,03 200.643.744,98

Zweckgebundene Rücklagen 95.646.038,96 343.252.388,20 438.898.427,16

Rücklagen der EU-Gebarung 18.151.376,24 38.647.810,51 56.799.186,75

Rücklagen der Fonds-Gebarung 7.852.813,85 16.912.268,96 24.765.082,81

Gesamt 201.242.953,79 54.670.462,21 465.193.025,70 721.106.441,70
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Detail zur Rücklage 2015 gem. § 46 Abs. 1 StLHG: 
 
Abbildung 10 Rücklagendotierung 2015 gem. § 46 Abs. 1 StLHG auf Detailbudgetebene 
 

 
 

Abteilung Basis Rücklage gem.

   Detailbudget § 46 (1) StLHG

ABT01 174.872,68 174.872,68

Organisation und Informationstechnik 174.872,68 174.872,68

ABT02 3.168.345,22 2.567.423,84

ABB Steiermark 373,12 373,12

BH Graz-Umgebung 565.848,19 561.804,54

BH Leibnitz 8.113,04 5.246,19

Zentral 2.594.010,88 2.000.000,00

ABT03 164.586,66 0,00

Landesarchiv 34.736,75 0,00

Verfassung und Inneres 129.849,91 0,00

ABT06 3.278.753,89 1.334.932,05

Berufsschulen (BS) 2.095.236,12 950.390,23

Frauen 4.483,02 0,00

Gesellschaft Allgemein 240.640,92 240.770,92

J.J. Fux Konservatorium 227.656,41 0,00

Jugendhäuser (JH) 362.269,23 0,00

Kinderbildung- und betreuung 184.775,87 143.770,90

Komm. Musikschulen 13.181,89 0,00

VBH Retzhof 150.510,43 0,00

ABT07 1.694.451,69 1.461.769,11

BZ und Schulbaufonds nicht SPÖ-Gemeinden 232.483,58 0,00

BZ und Schulbaufonds von SPÖ-Gemeinden 199,00 0,00

Finanzzuweisungen nach FAG 1.075.362,70 1.075.362,70

Wahlen 386.406,41 386.406,41

ABT08 807.655,07 290.399,41

Veterinärwesen 700.380,72 281.816,40

Wissenschaft und Forschung 107.274,35 8.583,01

ABT09 415.289,77 148.058,14

Entwicklungszusammenarbeit 12.598,99 0,00

Europa, Außenbeziehungen 25.105,27 15.081,71

Kultur 332.441,07 132.976,43

Volkskultur 45.144,44 0,00

ABT10 3.782.264,34 2.553.460,21

Land- und Forstwirtschaft 569.114,79 549.462,15

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 556.428,39 213.701,60

Land- und forstwirtschaftliche Schulen 2.532.039,10 1.699.199,40

VBH St. Martin 124.682,06 91.097,06

ABT11 2.994.816,98 2.969.867,41

Integration/Diversität 24.949,57 0,00

Soziales und Arbeit 2.969.867,41 2.969.867,41

ABT12 8.491.498,61 8.433.998,95

Sport 1.173.644,88 1.161.670,00

Wirtschaft 7.317.853,73 7.272.328,95



 

199 
 

 
 
 
 
  

Abteilung Basis Rücklage gem.

   Detailbudget § 46 (1) StLHG

ABT13 409.786,31 303.336,73

Umwelt und Raumordnung 409.786,31 303.336,73

ABT14 5.464.413,17 5.476.545,92

Wasserwirtschaft und Ressourcen 5.464.413,17 5.476.545,92

ABT15 76.055.711,61 26.517.591,30

Energie 10.111.064,10 2.697.861,00

Technik und Umweltkontrolle 3.100.025,34 2.697.861,00

Wohnbau 62.844.622,17 21.121.869,30

ABT16 7.573.791,09 1.838.935,86

BBL Liezen 2.557,37 2.557,37

BBL Obersteiermark Ost 13.545,36 13.545,36

BBL Obersteiermark West 135,59 135,59

BBL Oststeiermark 560,33 560,33

BBL Steirischer Zentralraum 5.957,00 5.957,00

BBL Südoststeiermark 1.062,10 1.062,10

BBL Südweststeiermark 2.449,43 2.449,43

Hochbau 559.787,01 114.000,00

STED 2.881.935,69 1.152.762,88

Verkehr 4.105.801,21 545.905,80

ABT17 854.636,41 420.524,00

Landes- u.Regionalentw., Statistik, GIS 854.636,41 420.524,00

LAD 274.020,08 148.643,26

Landesamtsdirektion 274.020,08 148.643,26

LRH 29.385,51 11.754,20

Landesrechnungshof 29.385,51 11.754,20

LTD 45.872,82 18.349,13

Landtagsdirektion 45.872,82 18.349,13

Gesamtergebnis 115.680.151,91 54.670.462,21
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Ad Punkt A.4.7.3.3 Detail zur Überführung offener Gebührstellungen per 31.12.2015 
 
Abbildung 11 Abwicklung der Gebührstellungen Alt in 2015 
 

 
 
 
Abbildung 12 Überführung offener Gebührstellungen 
 

 
 
Abbildung 13 Detail Rückstellungen je Abteilung aus der Überführung offener Gebührstellungen 
 

 
 
 
 

Gebührstellungen Alt Finanzierungswirksam Ergebniswirksam

Stand 1.1.2015 794.365.624,24

Auflösung unterjährig -98.743.636,05 98.743.636,05 98.743.636,05

Zahlungen 2015 -397.829.166,57

Offene Verbindlichkeiten -2.908.018,20

Auflösung 31.12.2015 -294.884.803,42 294.884.803,42 268.144.953,37

Stand 31.12.2015 0,00 393.628.439,47 366.888.589,42

Transfer Gebührstellungen ALT in: RSB vom 

21.04.2016; ABT04-

7308/2014-40

Veränderungen in 

der Zuordnung

IST                                

zum                     

31.12.2015

Begründung

Rückstellungen 45.487.632,00 -607.406,80 44.853.225,20 für Erwerb von Anlagevermögen keine Rst möglich; 

Ausweis als Allgemeine RL

-27.000,00 Rechung war zum 31.12.2015 vorhanden; 

Auszahlung erfolgte 2016 (Ausweis 2015 als 

Verbindlichkeit)

Summe Rückstellungen 45.487.632,00 -634.406,80 44.853.225,20

Zweckgebundene Rücklagen 94.895.621,97 750.416,99 95.646.038,96 siehe Rücklagen der Fondsgebarung

Rücklagen der EU-Gebarung 16.563.351,95 1.588.024,29 18.151.376,24 siehe Rücklagen der EU-Gebarung

Rücklagen der Fondsgebarung 10.191.255,13 -750.416,99 Rücklage war aufgrund der Einnahme-

/Ausgabenkoppelung einer zweckgebundenen RL 

zuzuordnen

-1.588.024,29 7.852.813,85 Rücklage für Kofinanzierung aus EU-Fonds war der 

zweckgebundenen RL zuzuordnen

Allgemeine Rücklagen 78.985.317,94 607.406,80 79.592.724,74 siehe Rückstellungen

Summe Rücklagen 200.635.546,99 607.406,80 201.242.953,79

Gesamt (Rückstellungen + Rücklagen) 246.123.178,99 -27.000,00 246.096.178,99

Abteilung Rückstellungen Abteilung Rückstellungen 

   Detailbudget    Detailbudget

ABT01 4.488,49 ABT12 12.892.220,71

Organisation und Informationstechnik 4.488,49 Tourismus 1.779.392,83

ABT02 72.532,44 Wirtschaft 11.112.827,88

Zentral 72.532,44 ABT13 65.081,97

ABT04 43.858,96 Umwelt und Raumordnung 65.081,97

Finanzen 43.858,96 ABT14 1.125.798,79

ABT08 161.057,93 Wasserwirtschaft 1.125.798,79

Gesundheit und Pflegemanagement 161.057,93 ABT15 28.084.903,83

ABT09 20.581,53 Energie 5.257.071,19

Europa, Außenbeziehungen 10.718,09 Technik Umweltkontr. 2.764.197,19

Kultur 9.863,44 Wohnbau 20.063.635,45

ABT10 528.932,31 ABT16 719.698,93

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 508.075,00 Hochbau 637.670,09

Land- und forstwirtschaftliche Schulen 20.857,31 Verkehr 82.028,84

ABT11 278.557,25 ABT17 851.912,06

Integration/Diversität 50.754,81 Landes- und Regionalent., Statistik u GIS 851.912,06

Soziales und Arbeit 227.802,44 LAD 3.600,00

LAD KS 3.600,00

Gesamtergebnis 44.853.225,20
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Abbildung 14 Detail Rücklagen je Abteilung aus der Überführung offener Gebührstellungen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Abteilung Allgemeine Rücklagen der Rücklagen der Zweckgebundene Gesamtergebnis

    Detailbudget Rücklagen  EU-Gebarung Fonds-Gebarung Rücklagen

ABT01 665.198,36 665.198,36

Organisation und Informationstechnik 665.198,36 665.198,36

ABT02 2.347.064,19 2.347.064,19

Allgemein 19.779,28 19.779,28

Zentral 2.327.284,91 2.327.284,91

ABT04 24.632.497,01 24.632.497,01

Beteiligungen 3.423.106,88 3.423.106,88

Finanzen 21.209.390,13 21.209.390,13

ABT06 248.415,28 37.136.920,14 37.385.335,42

Berufsschulen (BS) 204.003,11 204.003,11

Gesellschaft 44.412,17 12.544,76 56.956,93

Kinderbildung- und betreuung 13.789.516,60 13.789.516,60

Pflichtschulen 23.334.858,78 23.334.858,78

ABT07 2.086.900,00 18.191.067,28 20.277.967,28

BZ und Schulbaufonds aller nicht SPÖ Gem. 1.644.400,00 1.644.400,00

BZ und Schulbaufonds von SPÖ Gemeinden 442.500,00 18.170.889,00 18.613.389,00

Ländlicher Wegebau 20.178,28 20.178,28

ABT08 9.385.061,00 1.312.946,07 2.826.356,67 175.946,95 13.700.310,69

Gesundheit und Pflegemanagement 8.585.065,00 8.585.065,00

Veterinärwesen 371.633,19 175.946,95 547.580,14

Wissenschaft und Forschung 799.996,00 1.312.946,07 2.454.723,48 4.567.665,55

ABT09 5.366,58 5.366,58

Kultur 5.366,58 5.366,58

ABT10 1.427.027,80 1.939.557,81 3.366.585,61

Land- und Forstwirtschaft 1.379.521,00 1.939.557,81 3.319.078,81

Land- und forstwirtschaftliche Schulen 47.506,80 47.506,80

ABT11 1.258.830,73 1.258.830,73

Integration/Diversität 640.465,41 640.465,41

Soziales und Arbeit 618.365,32 618.365,32

ABT12 9.784.129,10 14.518.897,53 28.862.919,35 53.165.945,98

Sport 1.391.053,89 1.391.053,89

Tourismus 479.660,47 55.055,48 534.715,95

Wirtschaft 7.913.414,74 14.518.897,53 28.807.863,87 51.240.176,14

ABT13 152.120,31 731.508,35 49.792,54 933.421,20

Umwelt und Raumordnung 152.120,31 731.508,35 49.792,54 933.421,20

ABT14 4.073.155,48 138.568,49 4.211.723,97

Wasserwirtschaft 4.073.155,48 138.568,49 4.211.723,97

ABT15 16.768.470,08 5.026.457,18 21.794.927,26

Energie 1.046.973,06 5.026.457,18 6.073.430,24

Technik Umweltkontr. 927.537,78 927.537,78

Wohnbau 14.793.959,24 14.793.959,24

ABT16 515.181,83 544.531,69 1.059.713,52

Hochbau 515.181,83 515.181,83

Verkehr 544.531,69 544.531,69

ABT17 1.588.024,29 1.060.540,00 2.648.564,29

Landes- und Regionalent., Statistik u GIS 1.588.024,29 1.060.540,00 2.648.564,29

LAD 6.243.306,99 7.546.194,71 13.789.501,70

LAD 35.906,99 35.906,99

LAD KS 6.207.400,00 7.546.194,71 13.753.594,71

Gesamtergebnis 79.592.724,74 18.151.376,24 7.852.813,85 95.646.038,96 201.242.953,79
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F. Stellungnahme des Landesrechnungshofes 

 
 
Der Landesrechnungshof übermittelte gemäß Art. 57a Abs. 2 Landes-Verfassungsgesetz 2010 (L-VG) 
idgF eine Stellungnahme zur Berücksichtigung im Landesrechnungsabschluss gemäß Art. 41 Abs. 8 L-
VG. Demnach ergaben sich zusammenfassend folgende Feststellungen und Empfehlungen den Re-
chungsabschluss 2015 betreffend in kursiver Schrift mit den dazugehörigen Entgegnungen: 
 
„Der LRH empfiehlt,  
jeder Budgetänderung, die die gesetzliche Bindungswirkung berührt (gemäß § 22 Abs. 1 StLHG 2014 
ab der Globalbudgetebene) eine nachvollziehbare und transparente Überleitungsrechnung beizufü-
gen, aus der sämtliche Umgliederungen im Ausmaß ihrer neuen Zuordnungen bzw. veränderten 
Budgetwerte im Detail ersichtlich werden.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung:  
Im Jahr 2015 wurde von einer Überleitungsrechnung abgesehen, da dies einen Zwischenabschluss 
erfordert hätte und dies als zu aufwendig beurteilt wurde. Die aufgrund der Landtagswahlen 2015 
veränderten Finanzrahmen wurden mit Landtagsbeschluss Nr. vom 15.12.2015 vorgelegt und ge-
nehmigt. 
 
„Der LRH empfiehlt,  
bei der Bildung von Teilbudgets auf einen möglichst stetigen Aufgabenzusammenhang zu achten, um 
eine Vergleichsbasis für eine längerfristig konstante Budgetsteuerung zu gewährleisten. Sachlich zu-
sammengehörende Aufgabenbereiche sollten dabei so zu einem Teilbudget zusammengefasst wer-
den, dass eine allfällige künftige Aufgabenübertragung nicht zu einer Splittung von Global- oder De-
tailbudgets führt. Dies würde auch einen Mehrjahresvergleich erleichtern.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Die Bildung von Global- und Detailbudgets erfolgt aufgabenorientiert auf Basis der Geschäftsein- und 
–verteilung. Ein Grundsatz der Haushaltsreform war, dass die Gliederung der Bereichsbudgets in 
Globalbudgets nach aufgabenorientierten Gesichtspunkten zu erfolgen hat und grundsätzlich für 
jeden Aufgabenkomplex eines Bereichsbudgets ein Globalbudget, dem wiederum ein Detailbudget 
zugeordnet ist, besteht. Auf einen möglichst stetigen Aufgabenzusammenhang ist dabei zu achten. 
 
„Der LRH empfiehlt,  
neben der Richtigstellung des Nachweises über die budgetunwirksame Gebarung (Anlage 6u) die Fi-
nanzierungsrechnung zu korrigieren und die Übereinstimmung der Veränderung der liquiden Mittel 
aus der Finanzierungsrechnung mit der Veränderung der liquiden Mittel laut Kassenbestand zu ver-
proben.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Die Empfehlung wurde umgesetzt (Siehe dazu Seite 30 ff.; Seite 181).  
 
„Der LRH empfiehlt,  
aus Gründen der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit bzw. wegen des hohen Aggregationsgra-
des der MVAG auf der ersten Ebene, den Ergebnishaushalt für den Gesamthaushalt in Zukunft auf der 
zweiten MVAG-Ebene darzustellen. Der LRH regt aus Transparenzgründen eine Adaptierung der ent-
sprechenden Vorgaben der VRV 2015 an.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung ist eine Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen, eine direkte Einflussnahme auf eine Novellierung kann seitens des Landes Steiermark nicht 
erfolgen. Seitens des Landes Steiermark ist geplant, 2017 ein Projekt zur Evaluierung und Weiterent-
wicklung der Haushaltsreform geplant, im Rahmen dessen auch Fragen der Darstellung und Gliede-
rung des Haushalts ein wichtiges Thema sein wird.   
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„Der LRH empfiehlt,  
die Bezeichnung zum MVAG-Code 2135 in „Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen“ entspre-
chend der Anlage 1a zur VRV 2015 zu ändern.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Die Empfehlung wurde umgesetzt. 
 
„Der LRH empfiehlt,  
die Zusammensetzung der Auflösungen aus Gebührstellungen in der Ergebnisrechnung (€ 366,89 Mi-
o.) sowie die Differenz zu den im Kapitel 4.7.3 angeführten Auflösungen aus Gebührstellungen (€ 
294,88 Mio.) in Höhe von € 72,01 Mio. nachvollziehbar zu erläutern.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Von den zum 31.12.2015 aufgelösten Gebührstellungen waren lediglich € 268,15 ergebniswirksam zu 
vereinnahmen. Mit den bereits während des Jahres aufgelösten Gebührstellungen von € 98,74 Mio. 
ergeben sich in Summe € 366,89 Mio. (Siehe dazu auch Abschnitt E „Übersichten“, Abbildung 11 Ab-
wicklung der Gebührstellungen Alt in 2015). 
 
„Der LRH empfiehlt,  
in der Ergebnisrechnung den Transferaufwand an Beteiligungen entsprechend der Anlage 1a zur VRV 
2015 der Mittelverwendungsgruppe „2232 Transferaufwand an Beteiligungen“ zuzuordnen und vom 
Transferaufwand an Unternehmen zu trennen.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Die Empfehlung wurde umgesetzt. 
 
„Der LRH empfiehlt,  
die Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und dem Rücklagennachweis im LRA 2015 nach-
vollziehbar zu erläutern.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Die Ergebnisrechnung weist nur die endgültig im Haushaltsjahr vorgenommenen Dotierungen und 
Auflösungen von Rücklagen aus. Hingegen zeigt der Rücklagenspiegel auch alle unterjährigen Bewe-
gungen, wie z.B. Zwischenbedeckungen, welche vorläufig vorgenommen und in Folge rückgeführt 
wurden. 
 
„Der LRH empfiehlt,  
die Darstellung der Rückstellungen im Kapitel 3.9.2 mit den Werten im Rückstellungsspiegel abzu-
stimmen und um fehlende Erläuterungen zu ergänzen.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Die Empfehlung wurde umgesetzt  (Siehe dazu Punkt 4.7.2, Seite 24). 
 
„Der LRH empfiehlt, 
 den nach der VRV 2015 geforderten Detailnachweis auf Kontenebene dem LRA 2015 als Bestandteil 
des Rechnungsabschlusses anzuschließen. Sollte in zukünftigen Rechnungsabschlüssen von einem 
Detailnachweis abgesehen werden wollen, empfiehlt der LRH, einen Abschluss der in § 6 Abs. 8 VRV 
2015 angeführten Vereinbarung nach Art. 15a B-VG herbeizuführen.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Ziel der Haushaltsreform war es, Budget und Rechnungsabschluss in einer vereinfachten und besser 
lesbaren Form vorzulegen und von der bisher tabellarischen und oft als unübersichtlich wahrge-
nommenen Darstellung Abstand zu nehmen. In der VRV 2015 ist in § 6 Abs. (8) geregelt, „...dass ein 
Detailnachweis auf Kontenebene ist nicht verpflichtend auszuweisen ist, sofern die Gebietskörper-
schaft bei der Haushaltsführung und der Rechnungslegung den Grundsatz der Wirkungsorientierung 
anwendet.“ Das Land Steiermark folgt dem Grundsatz der Wirkungsorientierung, weshalb ein Detail-
nachweis nicht vorgesehen ist. Die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des Budgets sowie auch des 
Rechnungsabschlusses wird ein wesentliches Thema im Rahmen des Projekts zur Evaluierung und 
Weiterentwicklung des Haushaltsrechts sein.  
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„Der LRH empfiehlt,  
die Finanzierungsrechnung in der Form der Anlage 1b zur VRV 2015 zu gliedern. Demnach ist am Ende 
der Finanzierungsrechnung als Ergebnis die Veränderung der liquiden Mittel abzubilden. Weiter ist 
durch eine Gegenüberstellung von Anfangs- und Endbestand der liquiden Mittel die Übereinstimmung 
mit deren Veränderungen nachzuweisen und diese Verprobung im Anschluss an die Finanzierungs-
rechnung abzubilden. Zusätzlich sind z. B. die Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (Dar-
lehen und innere Anleihen) von den Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen 
Geldverbindlichkeiten zu trennen. 
Der LRH empfiehlt zusätzlich, aufgrund des außerordentlichen Volumens der Auflösung von Gebühr-
stellungen von € 393,63 Mio., die Zusammensetzung des sich daraus ergebenden Geldflusses bzw. 
deren Finanzierungswirksamkeit näher zu erläutern.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Gemäß den Übergangsbestimmungen des StLHG waren Gebührstellungen in den Rechnungsab-
schlüssen bis zum Haushaltsjahr 2014 finanzierungswirksam aufzulösen und den Zahlungsverpflich-
tungen, Rückstellungen und Rücklagen zuzuführen. Ein Geldfluss entstand aus dieser einmalig not-
wendig gewordenen Transaktion jedoch nicht. 
Eine Gliederung streng nach der Form der Anlage 1b zur VRV 2015 war im Rechnungsabschluss 2015 
aus Gründen der Transparenz daher nicht möglich. Vielmehr wurde versucht die einmaligen Sonder-
effekte, die sich aus dem Übergang vom alten in das neue Haushaltsrecht ergeben haben, nachvoll-
ziehbar darzustellen (siehe dazu Seite 30 ff.). Ab dem Jahr 2016 werden diese Sondereffekte nicht 
mehr vorkommen.  
Im Haushalt wurden 2015 an alten Gebührstellungen € 393,63 Mio. finanzierungswirksam und € 
366,89 Mio. ergebniswirksam vereinnahmt. Der aufgrund der Übergangsbestimmungen des § 62 
Abs.5 StLHG finanzierungswirksam zu vereinnahmende Betrag führte zu keinem tatsächlichen Geld-
fluss (siehe dazu auch Abschnitt E „Übersichten“, Abbildung 11 Abwicklung der Gebührstellungen Alt 
in 2015, Seite 200).  

 
„Der LRH empfiehlt,  
sowohl die Ein- und Auszahlungen der budgetunwirksamen Gebarung als auch sämtliche, in der Fi-
nanzierungsrechnung davon betroffenen Positionen zu korrigieren und die Übereinstimmung der Ver-
änderung der liquiden Mittel mit der Veränderung des Kassenbestandes (Geldbestandes) abzustim-
men.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Die Empfehlung wurde umgesetzt. (siehe dazu Seite 30 ff.; Seite 101, Anlage 6u) 
 
„Der LRH empfiehlt,  
die Veränderung der liquiden Mittel dahingehend zu gliedern, dass sowohl die tatsächlichen Kassen-
bestandsveränderungen als auch die durch die Auflösung von Gebührstellungen bzw. „technischen 
Effekte“ eingetretenen Liquiditätsveränderungen nachvollziehbar ersichtlich werden.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Die Empfehlung wurde umgesetzt. (Siehe dazu Seite 30 ff.) 
 
„Der LRH empfiehlt,  
wesentliche Abweichungen zwischen der Ergebnis – und der Finanzierungsrechnung gesondert zu 
erläutern, um die unterschiedliche Systematik der beiden Rechnungen transparent zu machen.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Abweichungsbegründungen der Abschlussrechnungen (auf Ergebnis- und Finanzierungshaushalts-
ebene) sind im Band III „Erläuterungen“ seitens der Haushaltsleitenden Organe dargestellt. 
 
„Der LRH empfiehlt, 
 im Ergebnishaushalt die Bezeichnung der MVAG 2244, entsprechend den Vorgaben der Anlage 1a zur 
VRV 2015 von „Aufwand für Verlustabdeckung“ in „sonstiger Finanzaufwand“ zu ändern.“  
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Die Empfehlung wurde umgesetzt.  
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„Der LRH  
regt wie im seinem Bericht Haushaltsführung 2014 an, die Notwendigkeit bestehender Einzelzeich-
nungsberechtigungen regelmäßig zu evaluieren. Zudem wird auf § 36 StOAH-VO verwiesen, der den 
Grundsatz der Kollektivzeichnung vorsieht.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Der Empfehlung des Landesrechnungshofes wird nachgekommen werden, es ist vorgesehen, dass bis 
Ende des Geschäftsjahres 2016 alle Dienststellen auf die Kollektivzeichnung umgestellt haben wer-
den.  
 
„Der LRH empfiehlt,  
die Budgetierung im Personalbereich zu evaluieren und bekannte Faktoren in die Planung einzubezie-
hen, um wesentliche Abweichungen zwischen Budget und LRA künftig zu vermeiden.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Die Abteilung 5 teilte hierzu mit, dass die Budgetierung auf Personalzahl (PZ) - Ebene durchgeführt 
wurde und  alle Vorgaben, die bis Juli 2014 vorlagen bzw. absehbar waren, berücksichtigt wurden. 
Entsprechend der einzuhaltenden Auszahlungsobergrenze für das Budget 2015 mussten alle Pla-
nungsdaten angepasst werden, wobei die Abweichungen zwischen den Vorgaben der Politik und der 
Personalplanung bekannt waren und auch kommuniziert wurden.  
 
„Der LRH empfiehlt,  
Haftungen aus dem Verkauf von Wohnbaudarlehen im entsprechenden Nachweis über den Stand an 
Sonderhaftungen/Haftungen derart auszuweisen, dass sie dem Ausnützungsstand zuzurechnen sind. 
Der Ausweis sollte detailliert je Haftungsvertrag, Konto und Bank erfolgen. 
Weiters empfiehlt der LRH grundsätzlich, Haftungen für hypothekarisch besicherte Wohnbaudarlehen 
entsprechend den Möglichkeiten des ÖStP explizit als eigene Haftungskategorie mit einem Haftungs-
faktor geringer Risikogewichtung auszuweisen. Entsprechend der mittels Haftungskategorie festge-
legten Risikogewichtung sind diese Haftungen in die Berechnung der Haftungsobergrenze aufzuneh-
men.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung:.  
Der vorliegende Haftungsnachweis (siehe dazu Seite 101 ff.)) geht bereits über die Mindestangaben 
gemäß VRV hinaus. So werden z.B. Angaben gemacht zum  Wert der Haftung, der Haftungskategorie 
bzw. ob und welche Risikovorsorgen für den Fall der Inanspruchnahme aus der Haftung gebildet 
wurden 
Im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen zum FAG 2017 wird auch auf Grundlage diverser 
Rechnungshofberichte eine Vereinheitlichung der Haftungsobergrenzen und Darstellungsmodalitäten 
diskutiert. Eine Adaptierung der Nachweise wäre nach Feststehen des Verhandlungsergebnisses 
durchzuführen 
 
„Der LRH empfiehlt,  
die Finanzschulden im LRA durchgehend nach einem einheitlichen Prozedere zu bewerten und sich 
hier grundsätzlich an den Bestimmungen der VRV zu orientieren.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
In der Anlage 6c wurden die CHF-Fremdwährungsdarlehen gemäß VRV zum Referenzkurs der EZB 
bewertet und ausgewiesen. Die abweichende Darstellung in den Rubriken „Schuldenstand“ und 
„Entwicklung des Schuldenstandes“ auf Basis des historischen Anschaffungskurses wurde gewählt, da 
für etwaige Wechselkursdifferenzen ergebniswirksam eine Rückstellung in Höhe von EUR 62,3 Mio. 
gebildet wurde und erst im Falle tatsächlich realisierter Kursverluste eine Verbuchung über das je-
weilige Darlehenskonto und damit eine Berücksichtigung in den o.a. Rubriken erfolgen würde. Unter 
Berücksichtigung der Zinsgewinne über die Laufzeit errechnet sich zum 31.12.2015 ein Nettovorteil 
aus der CHF-Finanzierung von EUR 27,9 Mio. 
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Der LRH empfiehlt 
„Bei allfälligen Neu-Abschlüssen von Verträgen zum 4. Oktober 2016 („Rollierung“) sind aus Sicht des 
LRH jedenfalls entsprechende Ausstiegsmöglichkeiten (Möglichkeit der jederzeitigen Konvertierung) 
für das Land Steiermark unter Einbeziehung einer möglichst kurzen Kündigungsfrist als ein relevantes 
Kriterium für eine Vergabeentscheidung mit zu berücksichtigen. Je kürzer die Kündigungsfrist für das 
Land ist, desto geringer ist das verbleibende Wechselkursrisiko bei einer Kündigung vor Vertragsen-
de.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Der Empfehlung des LRH wird entsprochen. 
 
Der LRH empfiehlt  
„Wie bereits im Kapitel 4.5 angeführt, empfiehlt der LRH, den Transferaufwand an Beteiligungen ent-
sprechend der Anlage 1a zur VRV 2015 der Mittelverwendungsgruppe „2232 Transferaufwand an 
Beteiligungen“ zuzuordnen und vom Transferaufwand an Unternehmen zu trennen.“ 
Stellungnahme AMT der Steiermärkischen Landesregierung: 
Die Empfehlung wurde umgesetzt.  
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G. Landtagsbeschluss 

 

Der vorliegende Landesrechnungsabschluss 2015 (Band I bis Band III) wird samt 

 den für die Durchführung der haushaltsmäßigen Verrechnungen erforderlichen Um-und 

Nachbuchungen, sowie  

 den aufgrund der Änderungen der Geschäftsverteilung, den nicht veranschlagten Mittelver-

wendungen (siehe Band 1 Punkt A.4.3.) und den gemäß VRV 2015 erforderlichen Mittelver-

wendungen, die die vom Landtag genehmigten Mittelverwendungen überschreiten, sowie 

 den dazugehörigen Nachweisen  

genehmigt. 

 

 


